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 Haushaltssatzung der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2018 

 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der  
Gemeinde Wilnsdorf mit Beschluss vom ………. folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1  
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird 
 
    Euro 
 
a) im Ergebnisplan mit 
 
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf 40.378.508 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 40.839.206 
 
b) im Finanzplan mit 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf 37.313.986 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf  38.384.146 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.060.136 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 3.687.775 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.459.669 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 761.900 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme  
für Investitionen erforderlich ist, wird auf  627.639 
festgesetzt. 
 

§ 3  
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 311.000 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum  
Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 460.698 
festgesetzt.  
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Haushaltssatzung der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2018 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird auf 26.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt 
festgesetzt: 
 
a) Grundsteuer für 
 

  1.1 die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf   275 v. H. 
  1.2 die Grundstücke (Grundsteuer B) auf       475 v. H. 
 
b) Gewerbesteuer auf          475 v. H. 

 
§ 7 

 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen 
im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf    25.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 8 
 

Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“  
versehen ist, entfällt diese nach Freiwerden der Stelle. 
Im laufenden Haushaltsjahr können aus dringenden personalwirtschaftlichen Gründen  
vorübergehend Planstellen von Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten 
sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. 
Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst. 
 

§ 9 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder  
hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen 
sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 
 

§ 10 
 

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig 
genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand 
verbucht (§ 35 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW). 
 
 

Wilnsdorf, den 26.10.2017
 
Aufgestellt: Bestätigt: 
 
 
 
 
(Denkert) (Schuppler) 
Kämmerer Bürgermeisterin 
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Erläuterungen der Festsetzungen der vorstehenden Haushaltssatzung 2018 

 
Für den Haushaltsausgleich ist allein die Ergebnisplanung (§ 1 Buchst. a) maßgebend. Die 
Aufwendungen übersteigen die Erträge in Höhe von 460.698 Euro. Der gesetzlich  
vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nicht erreicht. Da die Mittel der Ausgleichs-
rücklage durch zurückliegende Haushaltsjahre aufgezehrt wurden, ist der Fehlbedarf  
planerisch der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital im engeren Sinne) zu entnehmen (§ 4). 
 
 
Im Finanzplan (§ 1 Buchst. b) übersteigen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(für alle regelmäßig anfallenden Aufgaben) die Auszahlungen die Einzahlungen um 
1.070.160 Euro. 
 
Gleichzeitig ergibt sich bei den im Finanzplan abzubildenden Investitions- und  
Finanzierungstätigkeiten folgende Rechnung: 
 
Investitionstätigkeit 
 
Einzahlungen: 3.060.136 Euro 
Auszahlungen: -3.687.775 Euro 
 
Saldo -627.639 Euro 
 
Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die investiven Einzahlungen planerisch  
übersteigen, ist eine Kreditaufnahme (§ 2) in Höhe des Saldos erforderlich. 
 
Im Bereich Finanzierungstätigkeit ergibt sich folgende Rechnung für investive Darlehen: 
 
Einzahlungen (Kreditaufnahme): 627.639 Euro 

Auszahlungen (Kredittilgung): -761.900 Euro 
 
Saldo -134.261 Euro  (Nettokredittilgung investiv) 
 
Die Addition der Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergibt eine Unter-
deckung von 761.900 Euro. Durch Kumulation dieses Betrages mit der oben angesprochenen 
Unterdeckung aus dem Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 1.070.160 Euro 
ergibt sich eine Verringerung der voraussichtlich in der Bilanz auszuweisenden  
Kassenbestände nach Abschluss des Jahres 2018 in Höhe von 1.832.060 Euro. In dieser Höhe 
wird sich voraussichtlich die Summe der Liquiditätskredite erhöhen. 
 
Im Finanzplan sind im Bereich der Finanzierungstätigkeit die Zahlungen für den Bereich 
der investiven Darlehen und der Liquiditätskredite wie folgt dargestellt: 
 
Einzahlungen (Kreditaufnahme):     627.639 Euro 
Auszahlungen (Kredittilgung):    -761.900 Euro 
Einzahlungen (Aufnahme Liquiditätskredite): 1.832.060 Euro 
 
Saldo  1.697.799 Euro (Nettokreditaufnahme) 
 
In der ausgewiesenen Summe der Nettokreditaufnahme ist eine Förderung aus  
dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten. Hier gewährt das Land NRW der Gemeinde 
Wilnsdorf ein zins- und tilgungsfreies Darlehen in Höhe von 203.300 Euro.  
Nähere Erläuterungen dazu finden Sie auf der Seite 57. 
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Erläuterungen der Festsetzungen der vorstehenden Haushaltssatzung 2018 

 
Entstehende Zahlungsüberschüsse werden dazu verwendet, Liquiditätskredite zu  
reduzieren, Unterdeckungen werden durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten  
ausgeglichen. Durch diese Bestrebung wird sich der Stand der Liquiden Mittel stets auf  
einem möglichst geringen Niveau befinden und wird daher in der Planung mit 0 Euro  
ausgewiesen. 
 
Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen maximal bis zu dem in § 5 der Haushaltssatzung 
genannten Höchstbetrag von 26 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Der Wert bleibt 
in der bisherigen Höhe bestehen, da aufgrund der aktuellen Inanspruchnahme in Höhe von 
19,34 Mio. Euro (Stand: 15.10.2017) davon auszugehen ist, dass der Höchstbetrag im Jahr 
2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung zur Deckung von unterjährigen Liquiditäts-
schwankungen ausreichen wird.  
 
§ 7 setzt die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen auf  
25.000 Euro fest. Einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieses Betrages werden nicht 
gesondert ausgewiesen. Sofern es in einem Teilfinanzplan mehrere Ansätze für  
Investitionen unter 25.000 Euro gibt, werden diese in einer Summe zusammengefasst. 
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Strukturdaten (Quelle: Landesdatenbank, IT.NRW) 
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Strukturdaten (Quelle: Landesdatenbank, IT.NRW) 
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Strukturdaten (Quelle: Landesdatenbank, IT.NRW) 
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Strukturdaten 

 
Geografische Lage: 50 Grad 49 Minuten 01 Sekunden nördlicher Breite 
 08 Grad 06 Minuten 23 Sekunden östlicher Länge 
 
 

Flächen der einzelnen Ortsteile:  km² 

 Anzhausen 6,40 

 Flammersbach 3,27 

 Gernsdorf 5,86 

 Niederdielfen 5,84 

 Oberdielfen 4,44 

 Obersdorf 4,32 

 Rinsdorf 4,12 

 Rudersdorf 7,57 

 Wilden 7,21 

 Wilgersdorf 11,54 

 Wilnsdorf 11,43 

 
Fläche lt. IT.NRW insgesamt: 72,04 
 

Bevölkerung lt. Meldekartei (Stand: 01.07.2017)  21.390 

Zuwachsrate 31.12.1969 - 01.07.2017 lt. Meldekartei   4.953 

 

Nach der Meldekartei verteilen sich die Einwohner/-innen wie folgt auf die einzelnen Ortsteile 
(Stand: 01.07.2017): 
 

 
 

Ortsteil 

 
Ein-

wohner/-
innen 

Geschlecht Konfession davon Ausländer 

männ-
lich 

weib-
lich 

ev. kath. sonst. 
männ-

lich 
weib-
lich 

Anzhausen 1.359 704 655 589 436 334 83 39 

Flammersbach 1.027 502 525 546 193 288 26 18 

Gernsdorf 1.441 749 692 384 744 313 48 23 

Niederdielfen 2.748 1.380 1.368 1.137 1.030 591 81 39 

Oberdielfen 1.337 677 700 681 353 343 25 17 

Obersdorf 2.150 1.086 1.064 997 505 648 55 39 

Rinsdorf 971 482 489 627 154 190 41 33 

Rudersdorf 2.571 1.280 1.291 658 1.287 626 129 91 

Wilden 1.641 871 770 813 187 641 115 45 

Wilgersdorf 2.850 1.448 1.402 1.301 924 625 68 60 

Wilnsdorf 3.255 1.571 1.684 1.327 1.168 760 61 42 

Gemeinde 
Wilnsdorf 

21.390 10.750 10.640 9.060 6.981 5.359 732 446 

 
Die Einwohnerzahl aus der Meldekartei enthält auch Einwohner mit Nebenwohnsitz und  
unterscheidet sich darin in der Zahl lt. IT.NRW (Landesbetrieb Information und Technik). 
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Vorbericht für das Haushaltsjahr 2018 

 
Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein  
Vorbericht beizufügen. Er soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der 
Haushaltswirtschaft geben, sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das 
Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutern. 
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Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) 

 
Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich auf drei Komponenten, die an das 
kaufmännische Rechnungswesen angelehnt sind: 
 
 

1. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung 
 
Der Ergebnisplan ist das „Herzstück“ des NKF-Haushalts. Er weist die geplanten Aufwen-
dungen und Erträge eines Haushaltsjahres aus. Als Ergebnisrechnung entspricht er der 
kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
Planung und Rechnung weisen Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zu-
sammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. 
Dadurch werden die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außer-
ordentlichen Vorgänge unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht. 
 
Das Planwerk bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab: 
 

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (bitte beachten Sie den fett gedruckten Hinweis) 

- Planansatz des Vorjahres 
- Ansatz des zu planenden Jahres 
- Planansätze für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre (= mittelfristige Finanz- 

und Ergebnisplanung). 
 

Die im Haushaltsplan 2018 als „vorläufiges Ergebnis 2016“ wiedergegebenen Werte 
wurden bisher nicht durch den Rat festgestellt. Sie können sich im Rahmen der  
Erstellung der Jahresrechnung in einzelnen Fällen noch verändern. Einzelne Werte 
fehlen und wurden teilweise zur besseren Vergleichbarkeit durch Haushaltsansätze des 
Jahres 2016 ersetzt (z. B. ILB und Abschreibungen). 

 
Der vorliegende Haushalt berücksichtigt den Werteverzehr des Anlagevermögens  
(Abschreibungen) und Rückstellungen für künftige Verpflichtungen. Hierdurch ist sicher-
gestellt, dass das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Kommune  
vollständig abgebildet werden. 
 
Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Überschuss bzw. Fehlbetrag geht in die Bilanz 
ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. 
 
Darüber hinaus ist der Saldo des Ergebnisplans maßgebend für die Beurteilung der  
Ausgeglichenheit des Haushalts.  
 
 

1.1 „Echter Haushaltsausgleich“ 
 
Gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in 
jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der  
Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder 
übersteigt. Gleichzeitig muss das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital positiv sein. 
 
Ziel der Vorschrift ist es, den Vermögensbestand zu sichern und die Ertragskraft der  
Gemeinden zu erhalten. Wenn die Verpflichtung erfüllt wird, erwirtschaftet die Kommune 
die Ressourcen, die sie in der betreffenden Periode verbraucht. 
 
Gelingt planerisch der zuvor beschriebene „echte“ Haushaltsausgleich, muss der vom Rat 
beschlossene Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden. 
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Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) 

 
Ein gleichzeitig möglicher Fehlbedarf in der Finanzrechnung ist hingegen unbeachtlich. 
 
Seit Einführung der Buchungssystematik nach NKF zum 01.01.2008 gelang der Gemeinde 
Wilnsdorf bisher in keinem Haushaltsplan der zuvor beschriebene „echte Haushalts-
ausgleich“. In jedem Jahr wurde aufgezeigt, dass Eigenkapital in Form der Ausgleichs-
rücklage oder der allgemeinen Rücklage verzehrt wird. Dies zeigt deutlich, dass weiterhin 
ein strukturelles Defizit besteht. Etwas anders sieht es mit der Haushaltsausführung aus. 
Im Jahr 2013 konnte erstmalig ein Überschuss erzielt werden. Somit wurde der echte 
Haushaltsausgleich in 2013 erreicht. 
 

 
1.2 „Fiktiver Haushaltsausgleich“ 
 
Die Verpflichtung des § 75 Abs. 2 S. 1 GO NRW gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im 
Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der  
Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW). 
 
In der Bilanz ist diese Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonder-
ter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse 
zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigen-
kapitals erreicht hat. 
 
Im Rahmen des sog. „fiktiven Haushaltsausgleichs“ ist die Verringerung des Eigenkapitals in 
dem zuvor beschriebenen Umfang durch die Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Landes-
gesetzgeber möchte mit der Ausgleichsrücklage eine haushaltsjahrübergreifende Puffer-
funktion einrichten und sieht in der Inanspruchnahme der Rücklage noch keine Gefährdung 
der Haushaltswirtschaft.  
 
Auch ein durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichener Haushalt muss 
gegenüber der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden. 
 
Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Wilnsdorf wurde im Verlauf des Haushaltsjahres 2009 
aufgezehrt, nachdem ein Teil ihres Bestandes bereits im Jahr 2008 für den „fiktiven Haus-
haltsausgleich“ eingesetzt wurde. Der im Jahr 2013 erzielte Überschuss in Höhe von  
rd. 3,1 Mio. Euro wurde zum überwiegenden Teil für den fiktiven Haushaltsausgleich des 
Jahres 2014 genutzt. Der verbleibende Teil der Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2015 
verbraucht.  
 
 
1.3 Ausgleich durch Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb der  
 Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW 
 
Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht oder reicht ihr Bestand zur Abdeckung eines Fehl-
bedarfes des Ergebnisplans nicht aus, muss die allgemeine Rücklage verringert werden. 
Geschieht dies innerhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW bedarf es der  
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichts-
behörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine  
andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen 
erteilt werden.  
 
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage mit den Haushalten 2009 (Nachtrags-
satzung) bis 2015 überschreitet die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW.  
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1.4 Ausgleich durch Verringerung der allgemeinen Rücklage oberhalb der  
 Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW 
 

Wenn bei der Aufstellung des Haushalts  
 

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der 
in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage 
um mehr als ein Viertel verringert wird oder 

 

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz 
des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr 
als ein Zwanzigstel zu verringern oder 

 

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die  
allgemeine Rücklage aufgebraucht wird,  

 
hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushalts-
sicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, 
bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Dies gilt entsprechend bei der 
Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW. 
 
Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haus-
haltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Dies 
bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, 
wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das 
Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder  
erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der  
Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum 
abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter  
Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.  
 
Die Gemeinde Wilnsdorf hatte erstmalig für das Haushaltsjahr 1997 ein kamerales HSK  
aufzustellen und mit den Haushalten 1998 bis 2007 fortzuschreiben. Bedingt durch die  
Möglichkeit im NKF einen Teil des Eigenkapitals als sog. „Ausgleichsrücklage“ für den 
Haushaltsausgleich in Anspruch zu nehmen, entfiel die Haushaltssicherung in den  
Haushaltsjahren 2008 und zunächst in 2009. Da jedoch die Ausgleichsrücklage im Verlauf 
des Jahres 2009 vollständig aufgezehrt wurde, bewirkt seither jeder weitere Fehlbetrag 
eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage. 
 
Da in den HSKs für die Haushaltsjahre 2009 – 2011 kein Zeitpunkt bestimmt werden konnte, 
bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt sein würde, waren sie nicht  
genehmigungsfähig. Die Gemeinde wirtschaftete in diesen Jahren unter den  
einschränkenden Bedingungen der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 82 GO NRW (sog. 
„Nothaushalt“). 
 
Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW und der damit verbundenen 
Verlängerung des Ausgleichszeitraums von drei auf zehn Jahre nach dem Ende des Haus-
haltsjahres, legte die Bürgermeisterin mit der Haushaltsplanung 2012/2013 erstmalig nach 
dem HSK 2008 wieder ein genehmigungsfähiges Zahlenwerk vor. 
 
In der Haushaltsplanung 2018 und der damit verbundenen mittelfristigen Ergebnisplanung 
bis 2021 kann der pflichtige Ausgleich des Haushalts (§ 75 Abs. 2 GO NRW) nicht  
durchgehend dargestellt werden. Folglich muss die Gemeinde Wilnsdorf auch weiterhin ein 
Haushaltssicherungskonzept aufstellen. 
 

Seite 22



 

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) 

 
Der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 wurde 
zum 30.09.2012 aufgehoben, da nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW nach 
Ansicht des zuständigen Innenministeriums alle Kommunen grundsätzlich in der Lage sind, 
genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte vorzulegen. Für Kommunen, denen die 
Genehmigung des HSK nicht erteilt werden kann, gilt das Recht der vorläufigen Haushalts-
führung – also § 82 GO NRW – uneingeschränkt. Freiwillige Leistungen dürften dann –  
abweichend von der bisherigen Regelung des vorgenannten Leitfadens – nicht mehr fort-
geführt werden. Sie wären einzustellen.  
 
 
2. Bilanz 
 
In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das  
Eigenkapital ausgewiesen. Sie weist gegenüber der Handelsbilanz kommunalspezifische 
Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder Rückstellungen für 
Pensionszahlungen an Beamte, aus. 
 
Auf der Aktivseite der Bilanz sind die Werte für das Anlage- und Umlaufvermögen der  
Gemeinde aufgeführt („Mittelverwendung“). Die Passivseite weist das Eigenkapital  
einschließlich der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlich-
keiten) aus („Mittelherkunft“). Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses. Die  
umfassend durchgeführte Erfassung und Bewertung des Vermögens ist die Grundlage der 
Bilanz.  
 
Die Salden der Ergebnis- und der Finanzrechnung fließen jeweils in die Bilanz ein. Aufgrund 
der Verzahnung dieser Bestandteile wird auch der Begriff „Drei-Komponenten-System“ 
verwendet. Das nachfolgende Schaubild macht dies deutlich: 
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Liquide Mittel 

Eigenkapital 

Fremdkapital 
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Erträge 
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Festgestellte Bilanz zum 31.Dezember 2015 - Aktivseite - 

 
 

  

31.12.2015 31.12.2014

€ €

1. Anlagevermögen

1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 15.767,15 12.314,55

1.2 Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 3.884.417,14 3.948.201,56

1.2.1.2 Ackerland 1.564.162,31 1.566.448,56

1.2.1.3 Wald, Forsten 932.444,00 911.148,53

1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke 1.018.679,54 1.024.166,49

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.042.626,75 2.089.865,29

1.2.2.2 Schulen 32.923.412,80 33.557.568,95

1.2.2.3 Wohnbauten 577.691,92 602.711,46

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 22.256.937,68 22.826.452,74

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 17.810.854,19 17.810.854,59

1.2.3.2 Brücken 4.198.514,76 4.268.780,17

1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 41.861.072,77 44.929.527,48

1.2.3.4  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 925.283,59 847.149,41

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden 445.019,78 454.689,06

1.2.5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.386.994,48 2.234.942,21

1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.435.586,51 1.448.997,88

1.2.7. Anlagen im Bau 988.885,78 639.129,75

135.252.584,00 139.160.634,13

1.3 Finanzanlagen

1.3.1. Beteiligungen 695.816,84 695.816,84

1.3.2. Sondervermögen 14.457.902,98 14.457.902,98

1.3.3. Wertpapiere des Anlagevermögens 251.192,22 226.393,68

1.3.4. Ausleihungen

1.3.4.1 an Beteiligungen 25.922,50 26.354,54

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 386.351,00 386.351,00

15.817.185,54 15.792.819,04

151.085.536,69 154.965.767,72

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19.158,99 15.347,65

2.1.2 . Grundstücke zur Veräußerung 848.559,66 971.413,80

867.718,65 986.761,45

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren 106.689,10 127.155,58

2.2.1.2 Beiträge 13.096,15 15.584,64

2.2.1.3 Steuern 2.192.699,31 1.812.553,15

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 35.183,65 36.741,23

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.063.608,97 504.651,00

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 26.345,63 53.067,94

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 30.559,95 322.672,20

2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen 0,00

2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände 243.923,58 59.204,53

3.712.106,34 2.931.630,27

2.3 Liquide Mittel 1.092.500,20 283.796,54

5.672.325,19 4.202.188,26

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 979.280,80 928.842,80

157.737.142,68 160.096.798,78

Aktiva
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Festgestellte Bilanz zum 31.Dezember 2015 - Passivseite - 

 
 

  

31.12.2015 31.12.2014

€ €

1.  Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 52.865.048,59 52.865.048,59

1.2 Ausgleichsrücklage 1.107.378,31 3.137.778,18

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.747.569,58 -2.030.399,87

51.224.857,32 53.972.426,90

2.  Sonderposten

2.1 für Zuwendungen 37.633.578,44 38.305.063,55

2.2 für Beiträge 10.631.418,72 11.367.482,30

2.3 für den Gebührenausgleich 194.296,09 288.775,87

2.4 Sonstige Sonderposten 2.657.335,96 2.731.887,96

51.116.629,21 52.693.209,68

3.  Rückstellungen

3.1 Pensions- & Beihilferückstellungen 9.378.013,00 9.218.635,00

3.2 Instandhaltungsrückstellungen 123.957,54 253.200,00

3.3 Sonstige Rückstellungen 8.834.985,74 7.659.969,06

18.336.956,28 17.131.804,06

4.  Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

vom privaten Kreditmarkt 11.359.280,23 12.232.650,50

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 18.178.522,26 17.919.096,35

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 683.776,36 829.624,77

4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 897.463,78 2.138.491,26

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 3.723.531,69 1.068.005,08

34.842.574,32 34.187.867,96

5.  Passive Rechnungsabgrenzung 2.216.125,55 2.111.490,18

157.737.142,68 160.096.798,78

Passiva
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3. Finanzplan und Finanzrechnung 
 
Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und 
geben einen Überblick über die Liquidität der Kommune.  
 
Ein- und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert ausgewiesen. Sie werden in  
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungs-
tätigkeit aufgeteilt, damit die Finanzvorgänge nachvollzogen werden können. 
 
Es wird ein systematischer Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der  
Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren gegeben. Der Finanzplan stellt  
insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus 
Investitionstätigkeit ergibt und wie ein möglicher Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit  
gedeckt werden soll. 
 
Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionen und für ggf.  
notwendige Kreditaufnahmen. Übersteigen die Einzahlungen den Auszahlungsbedarf,  
erhöhen sich die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel der Gemeinde, andernfalls 
tritt eine Reduzierung ein. 
 
Aufgrund des hohen Bestandes von Krediten zur Liquiditätssicherung muss die Liquidität 
der Gemeinde Wilnsdorf als unzureichend, jedoch gesichert, angesehen werden.  
 
 
4. Ziele und Kennzahlen gem. § 12 Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter  
Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen  
Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. 
Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung 
und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. 
 
Mit dem Haushalt 2010 wurden erstmalig Ziele in einzelnen Produkten vereinbart. Ab dem 
Haushalt 2011 wurde diese Vorgehensweise zunächst nicht fortgesetzt. Vorgaben für das 
Handeln der Gemeindeverwaltung ergeben sich in wesentlichen Bereichen des Haushalts 
aus den durch den Rat zu beschließenden Haushaltssicherungskonzepten.   
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Kommunaler Finanzausgleich 

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche  
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamt-
zuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene;  
konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist  
demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. 

Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben 
verbundenen Ausgaben ausgestattet sein. 

Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der  
Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahme-
möglichkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um 
eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das  
Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung 
der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen. 

„Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern fließt den  
Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu  
bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und  
inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbände)  
zufließt.“ 

Das Land gewährleistet gemäß Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen eine  
angemessene Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungs-
fähigkeit. 

„Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener 
Steuereinnahmen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung  
Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen über-
gemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“ 

 
 

Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs auf Basis der Arbeitskreis-
Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 
 
Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Betrages auf die einzelnen Städte und  
Gemeinden erfolgt auf der Grundlage des fiktiven Bedarfs einer Stadt bzw. Gemeinde  
abzüglich ihrer normierten Einnahmekraft. 
 
1. Ermittlung des fiktiven Bedarfs 
 
Der Bedarf wird nach den addierten, gewichteten Parametern  
 
a) Hauptansatz,   d) Soziallastenansatz, 
b) Demografiefaktor,  e) Zentralitätsansatz und 
c) Schüleransatz,   f) Flächenansatz 
 
festgelegt. 

Seite 27



 

Kommunaler Finanzausgleich 

 
a) Hauptansatz 
Die Zahl der Einwohner jeder Stadt und Gemeinde wird auf der Grundlage des für die  
jeweilige Größenklasse erkannten Bedarfs gewichtet. 
 
Im Rahmen der Hauptansatzstaffel wird so jeder Gemeindegrößenklasse ein Wert  
zugeordnet. Ein Einwohner einer Gemeinde in der Größe Wilnsdorfs löst einen Bedarf  
bezogen auf die Aufgaben der Gemeinde von 100 aus, während derjenige von Siegen mit 
einem Wert von 112 und der von Köln (als größte Stadt in NRW) mit einem Wert von 142 in 
die Berechnung einfließt. 
 
b) Demografiefaktor 
Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in  
Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Dieser ist im GFG 2018 ebenfalls  
vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den  
Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die 
zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. 
 
c) Schüleransatz 
Den Kommunen werden diejenigen Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren 
Träger sie sind. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird nach 
Halbtags- und Ganztagsschülern differenziert. Ganztagsschüler werden mit 2,15 und Halb-
tagsschüler mit 0,85 gewichtet. 
 
d) Soziallastenansatz 
Mit diesem Ansatz soll den Belastungen der Städte und Gemeinden im sozialen Bereich, die 
über den Hauptansatz nicht ausreichend erfasst werden, Rechnung getragen werden.  
Indikator ist seit 2008 die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Sie werden mit 17,63  
gewichtet. 
 
e) Zentralitätsansatz 
Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass den  
Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch 
Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Es findet eine  
Gewichtung mit 0,52 statt.  
 
f) Flächenansatz 
Im GFG 2012 wurde erstmalig ein Flächenfaktor eingeführt, der den Gemeinden gewährt 
wird, die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen. 
Hiernach ergibt sich für die Gemeinde Wilnsdorf kein Bedarf. 
 
Gesamtansatz 
Der Gesamtansatz in der Arbeitskreis-Modellrechnung des GFG 2017 für die Gemeinde  
Wilnsdorf für das Jahr 2017 wurde wie folgt ermittelt: 
 
Hauptansatz     20.512,00 
Maßgebliche Bevölkerung (inkl. Demografiefaktor): 20.512,00 
Hundertsatz zum Hauptansatz: 100,0 
Schüleransatz  1.793,15 
Soziallastenansatz 5.694,49 
Zentralitätsansatz 3.215,68 
Flächenansatz - 
Summe (= Gesamtansatz): 31.215,32 

Seite 28



 

Kommunaler Finanzausgleich 

 
2. Ermittlung der normierten Einnahmekraft 
 
Zunächst wird die Steuerkraftmesszahl ermittelt, die die Erträge aus Steuern der  
jeweiligen Referenzperiode (01.07. des Vorvorjahres – 30.06. des Vorjahres des Haushalts-
jahres) abbildet. Hierzu gehören die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie der Gewerbe-
steuer, des Familienleistungsausgleiches, der Einkommen- und Umsatzsteuer abzüglich der  
Gewerbesteuerumlage. 
 
Da die Hebesätze aus Grund- und Gewerbesteuer von Kommune zu Kommune  
unterschiedlich sind und sich hieraus bezogen auf die Steuerkraftmesszahl keine Vor- oder 
Nachteile ergeben dürfen, wird zur einheitlichen Bemessung der hieraus zu berücksichtigen 
Erträge von einheitlichen fiktiven Hebesätzen ausgegangen. Ansonsten könnten  
Gemeinden ihre Steuersätze sehr niedrig ansetzen. Während die ortsansässigen Unter-
nehmen eine geringe Steuerbelastung hätten, würde eine weitgehende Kompensation 
durch hohe Schlüsselzuweisungen stattfinden. 
 
Die fiktiven Hebesätze werden in bestimmten Zeitabständen aktualisiert. Sie ermitteln sich 
auf Basis des gewogenen Durchschnitts der auf Landesebene tatsächlich festgesetzten  
Hebesätze abzüglich 5 %. Es werden folgende fiktive Hebesätze im GFG 2018 berücksichtigt 
(in Klammern: GFG 2017):  
 
Grundsteuer A:  217 (217) 
Grundsteuer B:  429 (429) 
Gewerbesteuer: 417 (417) 
 
Im Rahmen des GFG 2018 wird der Gemeinde Wilnsdorf folgende Steuerkraft aus der  
Referenzperiode 01.07.2016 – 30.06.2017 zugerechnet: 
 
Steuerkraft aus der Grundsteuer 3.004.1845,07 € 
Steuerkraft aus der Gewerbesteuer 7.895.123,33 € 
Kompensationsleistungen, Gemeindeanteil Einkommen- & Umsatzsteuer 13.245.875,51 € 
 
abzüglich Gewerbesteuerumlagen 1.302.552,62 € 
 
zzgl. Abrechnungsbeträge Einheitslastenabrechnungsgesetz 613.379,27 € 
 
Steuerkraftmesszahl 23.456.010,56 € 
 
 
3. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 
 
Aus Gesamtansatz, Steuerkraftmesszahl und zur Verfügung stehender Verbundmasse wird 
über den Grundbetrag der Bedarf und letztlich die Schlüsselzuweisung ermittelt. Es erfolgt 
ein Ausgleich zwischen Bedarf und Steuerkraftmesszahl in Höhe von 90 %, sofern der Bedarf 
über der Steuerkraft liegt. 
 
Für die Gemeinde Wilnsdorf ist für 2018 folgende Rechnung aufzustellen: 
 
Ausgangsmesszahl: 22.444.192,53 € 
Gesamtansatz 31.215,68 x Grundbetrag (719,01209… €) 
 
Steuerkraftmesszahl (s. o.) 23.456.010,56 € 

 

Seite 29



 

Kommunaler Finanzausgleich 

 
Da die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, d. h. den fiktiven Bedarf der  
Gemeinde Wilnsdorf, übersteigt, erhält die Gemeinde im Jahr 2018 erneut keine 
Schlüsselzuweisungen. 
 
 
Wäre die Steuerkraftmesszahl geringer gewesen, z. B. nur 15 Mio. €, hätte sich folgende 
Rechnung ergeben: 
 
 
Ausgangsmesszahl (22.444.192,53 €) – Steuerkraftmesszahl (15.000.000,00 €):  
Differenz: 7.444.192,53 € 
 
Schlüsselzuweisung (90% der Differenz): 6.699.773,28 € 
 
 
Als weitere Zuweisungsgruppe werden auch im GFG 2018 Sonderpauschalen vorgesehen, 
die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Einsatz die Kommunen 
nach dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsrahmen in eigener Verantwortung selbst 
entscheiden können. 
 
Auf der Grundlage der Arbeitskreis-Modellrechnung zum GFG 2018 erhält die Gemeinde 
Wilnsdorf folgende Zahlungen für das Jahr 2018 (Stand 16.10.2017): 
 
Allgemeine Investitionspauschale:   1.222.423 €   (Vj.:  1.062.574,60 €) 
 
Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2018 
pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche 
Investitionstätigkeiten zugewiesen. 
 
Sonderpauschalen 
 
Schul- bzw. Bildungspauschale: 470.003 €   (Vj.:  472.230,00 €) 
Sportpauschale: 55.170 €   (Vj.:    55.170,00 €) 
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Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf 
 

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für 
die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.  
 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Die  
darunter liegenden Ebenen sind nach örtlichen Gegebenheiten frei gestaltbar. 
 

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf gliedert sich in  
 

15 Produktbereiche (die Produktbereiche „007 – Gesundheitsdienst“ und „017 –  
Stiftungen“ werden nicht abgebildet, da es in diesen keine Aufgaben 
gibt), 

39 Produktgruppen und 
59 Produkte. 
 

Der nachfolgend aufgeführte Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf benennt alle Produkt-
bereiche, Produktgruppen, Produkte, Produktverantwortliche und die für die Beratung der 
Haushaltsansätze neben dem Rat zuständigen Fachgremien.  
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Bezeichnung 
Produkt-
verantwortli-
cher 

Zuständiges 
Fach-
gremium 

001   Innere Verwaltung   

001 001  Politische Gremien   

001 001 001 Politische Gremien Eich  

001 002  Verwaltungsführung   

001 002 001 Verwaltungsführung Schuppler, Eich HFA 

001 003  Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten   

001 003 001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Eich HFA 

001 004  Gleichstellung von Frau und Mann   

001 004 001 Gleichstellung von Frau und Mann 
Dornseifer-

Windorf 
HFA 

001 005  Beschäftigtenvertretung   

001 005 001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten PR, SBB HFA 

001 006  Zentrale Dienste   

001 006 001 Allgemeine Zentrale Dienste Ax HFA 

001 006 002 Bauhof Rogalski HFA 

001 007  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   

001 007 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gowik HFA 

001 008  Personalmanagement   

001 008 001 Personalmanagement Ax HFA 

001 009  Finanzmanagement und Rechnungswesen   

001 009 001 Finanzmanagement Denkert HFA 

001 009 002 Steuern, Gebühren und Beiträge Denkert HFA 

001 009 003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung Denkert HFA, RPA 

001 010  Organisation und IT   

001 010 001 Organisation und IT Ax HFA 

001 011  Grundstücks- und Gebäudemanagement   

001 011 001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken Klöckner 
HFA 

UmlegungsA. 

001 011 002 Zentrales Gebäudemanagement Denkert HFA 

001 011 004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen Klöckner HFA 
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Bezeichnung 
Produkt-

verantwortli-
cher 

Zuständiges 
Fach-

gremium 

002   Sicherheit und Ordnung   

002 001  Allgemeine Sicherheit und Ordnung   

002 001 001 Sicherheit und Ordnung Hoffmann HFA 

002 002  Gewerbewesen   

002 002 001 Gewerbewesen Hoffmann HFA 

002 003  Verkehrsangelegenheiten   

002 003 001 Verkehrsangelegenheiten Hoffmann 
Ausschuss für 
Wirtschaft & 

Verkehr 

002 004  Einwohnerangelegenheiten   

002 004 001 Einwohnerdienste Michel HFA 

002 005  Personenstandswesen   

002 005 001 Personenstandswesen Braun HFA 

002 006  Wahlen   

002 006 001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide Eich HFA 

002 007  Gefahrenabwehr und –vorbeugung   

002 007 001 Feuer–, Zivil– und Katastrophenschutz Hoffmann HFA 

      

003   Schulträgeraufgaben   

003 001  Bereitstellung schulischer Einrichtungen   

003 001 001 Allgemeine Schulverwaltung Dancker Ausschuss 
für 

Schule, 
Kultur 
und 

Sport 

003 001 002 Grundschulen Dancker 

003 001 003 Hauptschule Dancker 

003 001 004 Realschule Dancker 

003 001 005 Gymnasium Dancker 

      

004   Kultur und Wissenschaft   

004 001  Kulturelle Einrichtungen   

004 001 001 Kulturförderung und außerschulische Bildung Dancker Ausschuss 
für Schule, 

Kultur 
und 

Sport 

004 001 002 Bibliothek Flecke 

004 001 003 Museum Nauck 

004 001 004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen Denkert 

      

005   Soziale Einrichtungen   

005 001  Soziale Hilfen   

005 001 001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten Dancker SozFamA 

005 001 002 Unterstützung von Senioren Dancker SozFamA 

005 001 003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Dancker SozFamA 

005 001 004 
Hilfen bei Einkommensdefiziten und 

Unterstützungsleistungen 
Dancker SozFamA 

005 001 005 Hilfen nach dem AsylbLG Dancker SozFamA 
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Bezeichnung 
Produkt-

verantwortli-
cher 

Zuständiges 
Fach-

gremium 

006   Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   

006 001  Kinder- und Jugendarbeit   

006 001 001 Kindertageseinrichtungen Klein SozFamA 

006 001 002 Kinderspiel- und Bolzplätze Klöckner 
SozFamA 
BauUmwA 

006 001 003 Kinder- und Jugendarbeit Klein SozFamA 

      

008   Sportförderung   

008 001  Sportförderung   

008 001 001 
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, 

Sportförderung 
Dancker SchuKulSpoA 

      

009   Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation   

009 001  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation   

009 001 001 Bauleitplanung, städtebauliche Planung Klöckner BauUmwA 

      

010   Bauen und Wohnen   

010 001  Maßnahmen der Bauordnung   

010 001 001 Bauanträge und -voranfragen Klöckner BauUmwA 

010 002  Subjektbezogene Förderung von Wohnraum   

010 002 001 Wohngeld Dancker SozFamA 

010 002 002 Bereitstellung von Wohnraum Denkert HFA 

010 003  Denkmalschutz und -pflege   

010 003 001 Denkmalschutz und -pflege Klöckner 
HFA, 

BauUmwA 

      

011   Ver- und Entsorgung   

011 001  Abfallwirtschaft   

011 001 001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung Klöckner 
HFA, 

BauUmwA 

      

012   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   

012 001  Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen   

012 001 001 
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -

anlagen, und besonderen Ingenieurbauten 
Klöckner 

HFA, 
BauUmwA 

012 002  Straßenreinigung und Winterdienst   

012 002 002 Straßenreinigung und Winterdienst Klöckner 
HFA, 

BauUmwA 

012 003  ÖPNV   

012 003 001 ÖPNV Hoffmann 
Ausschuss für 
Wirtschaft & 

Verkehr 
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Bezeichnung 
Produkt-

verantwortli-
cher 

Zuständiges 
Fach-

gremium 

013   Natur- und Landschaftspflege   

013 001  Öffentliches Grün   

013 001 001 Öffentliche Anlagen, Brunnen Klöckner BauUmwA 

013 002  Friedhöfe   

013 002 001 Friedhöfe und Bestattungswesen Klöckner 
HFA, 

BauUmwA 

013 003  Land- und Forstwirtschaft   

013 003 001 Land- und Forstwirtschaft Klöckner HFA 

013 004  Wasserbau   

013 004 001 Wasserbau Klöckner BauUmwA 

      

014   Umweltschutz 

014 001  Umweltangelegenheiten   

014 001 001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft Klöckner BauUmwA 

      

015   Wirtschaft und Tourismus   

015 001  Wirtschaftsförderung, Tourismus, Gemeindemarketing   

015 001 001 Wirtschaftsförderung Wiegel 
Ausschuss für 
Wirtschaft & 

Verkehr 

015 001 002 Bürgerhäuser Denkert HFA 

015 001 003 Tourismus Wiegel 
Ausschuss für 
Wirtschaft & 

Verkehr 

      

016   Allgemeine Finanzwirtschaft   

016 001  Allgemeine Finanzwirtschaft   

016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Denkert HFA 
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Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 

 
1. Haushaltsjahr 2015 
 
Der Jahresabschluss der Gemeinde Wilnsdorf zum 31.12.2015 umfasst in der Ergebnis-
rechnung insgesamt Erträge in Höhe von 37.592.733,65 Euro und Aufwendungen in Höhe 
von 40.340.303,23 Euro. Er schließt demnach mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
2.747.569,58 Euro ab. In der Sitzung vom 12.10.2017 hat der Rat den geprüften Jahres-
abschluss festgestellt und die Ermächtigung erteilt den Jahresfehlbetrag durch Inanspruch-
nahme der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage zu decken.  
 
Der Plan-Ist-Vergleich zeigt folgendes Bild: 

Bezeichnung Ergebnisplan* Ergebnisrechnung Abweichung 

  Euro Euro Euro   

Erträge 33.855.757,00 37.592.733,65 3.736.976.65 11,04% 

Aufwendungen 36.692.422,00 40.340.303,23 3.725.091,23 10,17% 

Ergebnis -2.836.665,00 -2.747.569,58 89.095,42 -3,14% 

 

Die wesentlichen Ergebnispositionen stellen sich wie folgt dar:  
Bezeichnung Ergebnisplan* Ergebnisrechnung Abweichung 

  Euro Euro Euro   

Erträge   
 

    

Grundsteuer B  3.300.000,00 3.173.503,76 -126.496,24 -3,83% 

Gewerbesteuer 10.800.000,00 10.919.338,21 119.338,21 1,10% 
Gemeindeanteil  
Einkommensteuer  

9.400.000,00 10.122.637,35 722.637,35 7,69% 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer  1.100.000,00 1.187.506,41 87.506,41 7,96% 

sonstige Steuern und Abgaben 1.395.000,00 1.316.261,24 -78.738,76 -5,64% 
Zuwendungen und allg.  
Umlagen 

2.816.061,00 2.531.189,42 -284.871,58 -10,12% 

Öffentl.-Rechtl.  
Leistungsentgelte 

2.882.553,00 3.455.948,00 573.395,00 19,89% 

Konzessionsabgaben  680.000,00 620.143,85 -59.856,15 -8,80% 

Finanzerträge 12.500,00 659.359,32 646.859,32 5174,87% 

sonstige Erträge 1.469.643,00 3.606.846,09 2.137.203,09 145,42% 

Summe Erträge 33.855.757,00 37.592.733,65 3.736.976,65 11,04% 

    
 

    

Aufwendungen   
 

    

Personalaufwendungen  4.798.368,00 4.862.957,89 64.589,89 1,35% 

Versorgungsaufwendungen  525.000,00 578.424,92 53.424,92 10,18% 

Sach- und Dienstleistungen  7.869.568,00 6.967.038,33 -902.529,67 -11,47% 

Bilanzielle Abschreibungen 4.866.068,00 5.023.510,91 157.442,91 3,24% 

Kreisumlagen 12.430.000,00 12.287.417,21 -142.582,79 -1,15% 

sonstige Transferaufwendungen  3.622.112,00 4.125.926,29 503.814,29 13,91% 
sonst. ordentliche  
Aufwendungen  

1.820.306,00 1.511.857,28 -308.448,72 -16,94% 

Zinsen- und Finanz-
aufwendungen  

761.000,00 4.983.170,40 4.222.170,40 554,82% 

Summe Aufwendungen 36.692.422,00 40.340.303,23 3.647.881,23 9,94% 
 

* Als Planansatz ist hier gem. § 38 GemHVO der fortgeschriebene Ansatz (Planansatz +  
außerplanmäßige Mittelbereitstellung + Nachtragssatzung) dargestellt. 
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Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 

 
Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung und deren Veränderungen im Vergleich 
zu den Planwerten werden wie folgt erläutert: 
 
Zu den wesentlichen Ertragspositionen des gemeindlichen Haushalts gehören die Gewerbe-
steuer mit 10,9 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 
10,1 Mio. Euro, die Grundsteuern mit 3,2 Mio. Euro sowie der Gemeindeanteil an der  
Umsatzsteuer mit 1,2 Mio. Euro. Diese Positionen zusammen bilden einen Anteil von 68,8 % 
der ordentlichen Erträge.  
Schlüsselzuweisungen des Landes wurden nicht gewährt. 
 
Die Erhöhung der sonstigen Erträge begründet sich im Wesentlichen durch Rückstellungs-
auflösungen (rd. 0,3 Mio. Euro) und Verzinsungen von Gewerbesteuernachforderungen  
(rd. 0,2 Mio. Euro). 
 
Die Einsparung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen setzt sich aus diversen  
Minderaufwendungen zusammen und zeugt vom Bestreben der Gemeinde, den Haushalt zu 
verbessern. 
 
Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf stellen die unter den 
Transferaufwendungen erfassten Kreisumlagen in Höhe von rd. 12,3 Mio. Euro dar. Sie  
umfassen damit rund 34,8 % der ordentlichen Aufwendungen.  
 
Die Zinsen- und Finanzaufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen aus  
Wechselkursanpassungen des Liquiditätskredits in Schweizer Franken (rd. 1,6 Mio. Euro) 
und Aufwendungen für die Zahlungsrückstände aus SWAP-Geschäften (rd. 1,9 Mio. Euro). 
 
 
Die Finanzrechnung 2015 schließt mit einem positiven Saldo von rd. 3,7 Mio. Euro ab. 
Zum Bilanzstichtag können liquide Mittel von rd. 1,1 Mio. Euro ausgewiesen werden. 
 
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserten sich gegenüber dem Planansatz 
um rd. 3,5 Mio. Euro. Die Verbesserung des Saldos setzt sich aus rd. 1,8 Mio. Euro Mehrein-
zahlungen und rd. 1,7 Mio. Euro Minderauszahlungen zusammen.  
 
Der Saldo der Zahlungen aus Investitionstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Plan-
ansatz um rd. 1,2 Mio. Euro. Wesentliche Ursachen sind Minderauszahlungen im gesamten 
Baubereich. 
 
Der Saldo der Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgungen) 
verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 0,8 Mio. Euro. Hintergrund dieser  
Veränderung ist insbesondere eine erhöhte Rückführung von Liquiditätskrediten.  
 
Das Eigenkapital reduzierte sich im Jahr 2015 um den Jahresfehlbetrag von rd.- 2,7 Mio. 
Euro auf rd. 51,2 Mio. Euro. 
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Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 

 
2. Haushaltsjahr 2016 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde 
 
a) im Ergebnisplan mit 
 Gesamtbetrag der Erträge auf 39.593.283 Euro 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 41.717.249 Euro 
 
b) im Finanzplan mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 36.722.364 Euro 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 36.410.836 Euro 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit auf 2.669.400 Euro 
 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit auf 3.587.400 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 
In der Sitzung des Rates vom 11.02.2016 wurde die I. Nachtragssatzung beschlossen, 
welche folgende geänderte Beträge festsetzt: 
 
a) Ergebnisplan  
 Gesamtbetrag der Erträge auf 39.649.283 Euro 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 42.185.941 Euro 
 
b) Finanzplan  
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 36.722.364 Euro 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 36.814.386 Euro 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit auf 2.669.400 Euro 
    
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit auf 4.302.400 Euro 
 
Der im Haushaltsplan dargestellte Fehlbetrag in Höhe von 2.123.966 Euro erhöhte sich 
durch die Nachtragssatzung auf 2.536.658 Euro. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand: 04. Oktober 2017) ist die Erstellung des Jahresab-
schlusses lediglich in einem sehr frühem Stadium. Eine durchgeführte Prognoserechnung 
geht jedoch von einer spürbaren Verbesserung des Jahresergebnisses aus. Voraussichtlich 
könnte sich der Jahresfehlbetrag auf etwa 1,5 Mio. Euro belaufen. 
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Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 

 
3. Haushaltsjahr 2017 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde 
 
a) im Ergebnisplan mit 
 Gesamtbetrag der Erträge auf 41.055.916 Euro 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 41.939.850 Euro 
 
b) im Finanzplan mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 37.977.695 Euro 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 36.493.047 Euro 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit auf 3.013.314 Euro 
 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit auf 3.730.500 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 
Eine valide Prognose zum Jahresergebnis 2017 kann zum derzeitigen Zeitpunkt (Stand: 
16. Oktober 2017) noch nicht abgegeben werden. Es sind derzeit noch keine wesentlichen 
Veränderungen in der Haushaltsausführung erkennbar. Lediglich bei der wichtigen Ertrags-
position Gewerbesteuer ist derzeit der erhoffte Planansatz noch spürbar unterschritten. 
Zwar kann sich dies jederzeit durch den Erhalt von positiven Messbescheiden durch das 
Finanzamt Siegen verändern, dennoch gibt der Zwischenstand dazu Anlass, die Gewerbe-
steuer im Haushaltsplan 2018 noch vorsichtiger zu veranschlagen. 
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Eckdaten des Ergebnisplanes 2018 

 
Eckdaten des Ergebnisplanes 2018 
 
Der Ergebnisplan der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2018 enthält Erträge in 
Höhe von rd. 40,3 Mio. € und Aufwendungen von rd. 40,8 Mio. €. Das sich nach Saldierung 
dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von rd. 0,5 Mio. € muss durch eine 
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden, da die Mittel aus der Aus-
gleichsrücklage ausraufgebraucht sind. Das gesetzliche Erfordernis des Haushaltsausgleichs 
aus § 75 Abs. 2 GO wird nicht erfüllt. 
 

 
Erläuterung wesentlicher Ertragsarten: 
 
Steuern und ähnliche Abgaben – 28.129.418 € 
 
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung  
(Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile 
an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern 
(Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Kompensation Familienleistungsausgleich  
gebucht.  
 

 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 3.112.009 € 
 
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die 
Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen 
vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. 
Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.  
 

 
Sonstige Transfererträge – 2.857.500 € 
 
Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine  
konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenüber steht, soweit es sich nicht um  
Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. Sozial-
hilfeleistungen, die der Gemeinde ersetzt werden. Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. 
werden als Transfererträge ausgewiesen.  
 

 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 4.183.415 € 
 
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der  
Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und  
Genehmigungsgebühren usw. erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und  
Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von  
Einrichtungen der Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 
Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausgleich fallen hierunter.  
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Eckdaten des Ergebnisplanes 2018 

 
Privatrechtliche Leistungsentgelte – 99.950 € 
 
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus  
Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde 
liegt, z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten sind diese als Erträge hier auszuweisen. 
 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 1.132.826 € 
 
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus 
der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese voll-
ständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein 
auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die 
Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur 
teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten  
geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung 
gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.  
 
 
Sonstige ordentliche Erträge – 817.890 € 
 
Als Auffangposition sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertrags-
positionen zuzuordnen sind, z. B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u. a.), Säumnis-
zuschläge und dgl., Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung,  
Konzessionsabgaben, zu erfassen. Aber auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-
gegenständen (bei Erlösen über Buchwert) sowie die ertragswirksame Änderung von  
Bestandskonten gehören dazu. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen 
Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter.  
 
 
Aktivierte Eigenleistungen – 25.000 € 
 
Personalkosten werden zu abschreibungsfähigen Herstellungskosten, sofern eigenes Fach-
personal zur Schaffung oder Wertsteigerung von Anlagegütern eingesetzt wird. Diese  
Kosten sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen zu berücksichtigen.  
 
 
Finanzerträge – 20.500 €  
(gehören nicht zur Gruppe der ordentlichen Erträge) 
 
Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere 
Gewinnanteile sowie zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.  
 
Zu den hier dargestellten Erträgen gehören nicht die Erträge aus internen Leistungs-
beziehungen. Sie belaufen sich auf 5.745.411 Euro. Sie sind keine Erträge im eigentlichen 
Sinne und dienen lediglich der verursachungsgerechten Verteilung der erzielten Erträge. Im 
Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Bereiche Bauhof,  
Zentrales Gebäudemanagement und Informationstechnologie. 
  

Seite 40



 

Eckdaten des Ergebnisplanes 2018 

 
Erläuterung wesentlicher Aufwandsarten: 
 
Personalaufwendungen – 5.956.598 € 
 
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten 
sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden.  
Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozial-
versicherungsbeiträge. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gehören 
ebenfalls zu dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z. B. die Arbeit-
geberanteile zur Zusatzversorgungskasse hierunter. 
Erläuterungen zu den deutlichen Veränderungen in diesen Bereichen finden sich ab S. 45. 
 
 
Versorgungsaufwendungen – 576.500 € 
 
Alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen  
Beschäftigten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt 
wurden, gehören zu dieser Aufwandsart. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge 
zur Sozialversicherung und Beihilfen zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich  
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis 
der Versorgungsempfänger verändert haben, z. B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, 
die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die jährlichen Umlage-
zahlungen an Versorgungskassen für Beamte können ganz oder teilweise Aufwendungen 
sein. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist zu einem Abschlussstichtag nur dann 
herab zu setzen, wenn er höher ist, als es dem Barwert der noch in Zukunft zu leistenden 
Versorgungszahlungen entspricht.  
 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 8.977.090 € 
 
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Ver-
waltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, 
Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung 
(inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, 
aber auch Erstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 
sind hierunter zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.  
 
 
Bilanzielle Abschreibungen – 4.899.576 €  
 
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des  
Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der 
Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu 
ermitteln und hier auszuweisen. Auch außerplanmäßige Abschreibungen werden hier  
erfasst.  
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Eckdaten des Ergebnisplanes 2018 
 

Transferaufwendungen – 17.990.021 € 
 

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde 
gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung 
erwirbt. Sie beruhen i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem  
Leistungsaustausch. Sie sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung 
zu erfassen. Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte  
(Sozialtransfers). Typisch dafür sind beispielsweise Leistungen der Sozialhilfe, Leistungen 
an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Die Steuerpflichten der Gemeinde sind 
nicht hierunter zu erfassen. 
Auch bei Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke kann eine Gegenleistung des 
Dritten sowohl privatrechtlich vereinbart, als auch öffentlich-rechtlich begründet sein. Aus 
der getroffenen Vereinbarung heraus sollte erkennbar sein, ob und in welcher sachlichen 
und zeitlichen Form eine Gegenleistungsverpflichtung des Dritten besteht. 
Liegt eine solche über das Haushaltsjahr hinausgehende (mehrjährige) Gegenleistungs-
verpflichtung vor, ist eine periodengerechte Rechnungsabgrenzung vorzunehmen. 
Dagegen werden aktivierbare Zuwendungen, bei denen aus der Gewährung der investiven 
Zuwendung heraus die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung  
geschaffenen Vermögensgegenstandes wird oder eine mehrjährige Gegenleistung des  
Zuwendungsempfängers wegen der gewährten Zuwendung besteht, unter dieser Position 
nicht erfasst, sondern sind unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuordnen.  
Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung 
des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, z. B. die Kreisumlage, aber auch Umlagen 
an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung  
bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position. 
 
 

Sonstige ordentliche Aufwendungen – 2.259.841 € 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen 
Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen 
Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungs-
aufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden u. a. zu 
erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, 
Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus 
Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen,  
betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören 
dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit 
(Ratsmitglieder u. a.) erfasst.  
 
 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen – 179.580 €  
(gehören nicht zur Gruppe der ordentlichen Aufwendungen) 
 
Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von 
Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hierzu gehören nicht 
die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren.  
 
Zu den dargestellten Aufwendungen gehören nicht die Aufwendungen aus internen  
Leistungsbeziehungen. Sie belaufen sich auf 5.745.411 Euro. Sie sind keine Aufwendungen 
im eigentlichen Sinne und dienen lediglich der verursachungsgerechten Verteilung der  
geleisteten Aufwendungen. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungs-
verrechnungen der Bereiche Bauhof, Zentrales Gebäudemanagement und Informations-
technologie. 
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Entwicklung wesentlicher Eckdaten des Ergebnisplans  

 

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 

 
Haushaltsan-

satz 
Haushaltsan-

satz 
vorl. Ergebnis Ergebnis Ergebnis 

Erträge      

Grundsteuer A und B 3.450.200 3.439.000 3.434.803 3.191.196 3.182.892 

Hebesatz (v. H.) 275/475 275/475 275/475 250 /450 250/450 

gegenüber dem Vorjahr 11.200 -42.076 243.607 8.304 9.738 

Gewerbesteuer 9.760.000 10.400.000 9.824.742 10.919.338 8.979.896 

Hebesatz (v. H.) 475 475 475 450 450 

gegenüber dem Vorjahr -640.000 -128.500 -1.094.596 1.939.442 -2.081.727 

Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer 

11.599.884 11.111.000 10.451.384 10.122.637 9.823.276 

gegenüber dem Vorjahr 488.884 544.800 328.747 299.361 528.734 

Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer 

1.847.820 1.495.000 1.223.738 1.187.506 1.127.154 

gegenüber dem Vorjahr 352.820 289.800 36.232 60.352 34.779 

Kompensation  
Familienleistungsausgleich 

1.090.166 1.063.577 1.034.486 991.425 972.693 

gegenüber dem Vorjahr 26.589 73.577 43.061 18.732 -35.463 

Konzessionsabgaben (Strom u. 
Gas) 

585.000 585.000 557.840 620.144 670.008 

gegenüber dem Vorjahr 0 0 -62.304 -49.864 5.903 

Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 

gegenüber dem Vorjahr 0 0 0 0 0 

 
 

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 

 
Haushaltsan-

satz 
Haushaltsan-

satz 
vorl. Ergebnis Ergebnis Ergebnis 

Aufwendungen      

Kreisumlage 13.620.000 13.670.000 14.160.282 12.287.417 11.983.070 

gegenüber dem Vorjahr -50.000 -490.300 1.872.865 304.347 -38.068 

Gewerbesteuerumlagen 1.397.221 1.510.737 1.497.346 1.626.965 1.316.616 

gegenüber dem Vorjahr -113.516 -34.936 -129.619 310.349 -160.316 

Zinsen invest. Darlehen 98.580 443.000 28.007 0 19.782 

gegenüber dem Vorjahr -344.420 -38.000 28.007 -19.782 -273.478 

Zinsen  
Liquiditätskredite 

50.000 100.000 5.118 61.323 158.819 

gegenüber dem Vorjahr -50.000 -100.000 -56.205 -97.496 81.302 

Bilanzielle Abschreibungen 
abzgl. Sonderposten 

2.651.005 2.682.089 2.727.668 2.746.460 2.777.695 

gegenüber dem Vorjahr -31.084 -45.579 -18.792 -31.235 -215.760 
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Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen 

 

1. Aufwand und Auszahlung 

Ansatz Ansatz vorl. Ergebnis Ergebnis 

2018 2017 2016 2015 

Dienstbezüge Beamte 766.095 € 805.277 € 705.923,00 € 734.187,67 € 

LOB Beamte 13.200 € 12.000 € 11.031,33 € 10.651,52 € 

Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 3.747.809 € 3.425.052 € 2.866.854,60 € 2.876.991,43 € 

LOB Tariflich Beschäftigte 65.500 € 60.000 € 53.327,38 € 52.810,89 € 

Umlage zur Versorgungskasse  
pensionierte Beamte 480.000 € 480.000 € 433.865,57 € 433.865,57 € 

Beiträge Versorgungskasse  
tarifliche Beschäftigte 300.130 € 274.517 € 237.330,45 € 238.039,93 € 

Beiträge Sozialversicherung  
tarifliche Beschäftigte 762.135 € 691.660 € 577.287,61 € 579.175,27 € 

Beihilfe aktive Beamte  
(ab 2012 Umlagegemeinschaft) 50.000 € 54.000 € 45.416,80 € 48.710,56 € 

Beihilfe Versorgungsempfänger  
(ab 2012 Umlagegemeinschaft) 96.500 € 94.800 € 94.236,35 € 94.236,35 € 

= Netto-Personalauszahlungen 6.281.369 € 5.897.306 € 5.025.273,09 € 5.068.669,19 € 

     

2. Aufwand 

Ansatz Ansatz vorl. Ergebnis Ergebnis 

2018 2017 2016 2015 

Nettoaufwand Beihilferückstellungen 47.553 € 43.362 € 43.283,00 € 28.213,00 € 

Nettoaufwand Pensionsrückstellungen 81.886 € 72.427 € 90.116,00 € 131.165,00 € 

Rückstellung Altersteilzeit 0 € 5.000 € -19.842,90 € 6.149,62 € 

Rückstellung nicht genommener Urlaub 1.000 € 1.000 € 0,00 € -2.147,75 € 

Rückstellung Überstunden 1.000 € 1.000 € 0,00 € -4.769,58 € 

Summe zu 2. 131.439,00 € 122.789,00 € 113.556,10 € 158.610,29 € 

     

3. Auszahlungen 

Ansatz Ansatz vorl. Ergebnis Ergebnis 

2018 2017 2016 2015 

Dienstbezüge  
Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase 27.000 € 8.114 € 33.780,42 € 25.772,26 € 

Beiträge Versorgungskasse  
Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase 0 € 945 € 3.331,15 € 2.964,31 € 

Beiträge Sozialversicherung  
Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase 0 € 2.319 € 8.227,70 € 7.344,67 € 

Pensionsfond (aktive Beamte) 17.500 € 15.000 € 14.386,97 € 14.386,97 € 

Pensionsfond (Versorgungsempfänger) 17.500 € 15.000 € 10.411,57 € 10.411,57 € 

Summe zu 3. 62.000 € 41.378 € 70.137,81 € 60.879,78 € 

     
Summe Aufwand (1. + 2.) 6.412.808 € 6.020.095 € 5.138.829,19 € 5.227.279,48 € 

Differenz 392.713 € 881.266 € -88.450,29 €   

Summe Auszahlung (1. + 3.) 6.343.369 € 5.938.684 € 5.095.410,90 € 5.129.548,97 € 

Differenz 404.685 € 843.273 € -34.138,07 €   
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Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen 

 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen sind in der vorstehenden 
Übersicht dargestellt. Die Personalkosten teilen sich in drei Positionen auf: 
 
1. Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten und Versorgungsempfänger (Pensionäre) 

– zugleich auch Auszahlungen und daher sowohl in der Ergebnisrechnung wie auch in 
der Finanzrechnung zu finden 

2. Aufwand für vorgeschriebene Rückstellungen, die für verschiedene personal-
wirtschaftliche Zwecke zu bilden sind – nur in der Ergebnisrechnung zu finden, da 
keine Mittel tatsächlich ausgezahlt werden 

3. Auszahlungen aus Rückstellungen für Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit 
– der Aufwand dafür ist in der Eröffnungsbilanz bzw. den Haushalten der Vorjahre 
verbucht worden, daher finden sich diese Beträge auch nur in der Finanzrechnung. 
Ebenfalls sind die Mittel zur Zuführung zum Pensionsfond unter dieser Position  
aufzuführen. 

 
Wie schon in der Darstellung des vergangenen Jahres bleiben die Zahlungen an die Ruhe-
phase-Beschäftigten aus den Rückstellungen bei der nachfolgenden Betrachtung der  
Veränderungen der Personalkosten insgesamt unberücksichtigt. 
 
Folgende Vorgaben sind bei der Kalkulation des Personalaufwandes berücksichtigt worden 
und haben zu entsprechenden Auswirkungen bei den Auszahlungen (1. und 3.) geführt: 
 
2018 
 

1. Steigerung Entgelt tariflich Beschäftigte (2 % ab 01.01.2018) 73.000 € 

2. Steigerung Besoldung Beamte (2,35  ab 01.01.2018) 17.000 € 

3. Personalaufstockung (incl. Nachfolgeregelungen) 290.000 € 

4. Zusätzliche Ausbildungsplätze 20.000 € 

 Summe: rd. 400.000 € 

 
Die Steigerung der Personalkosten, die über die dargestellten pflichtigen Steigerungs-
gründe (lfd. Nr. 1 bis 2) hinausgehen, resultieren aus der erforderlichen Personal-
aufstockung und anzupassender tarif- sowie leistungsgerechter Besoldung bzw. Vergütung, 
die in einzelnen Fällen zu Beförderungen und Höhergruppierungen führen. Dabei sind auch 
die Anpassungen aufgrund der seit Anfang 2017 geltenden neuen Eingruppierungs-
regelungen berücksichtigt. Auch sind personelle und organisatorische personalkosten-
reduzierende Kompensationsmaßnahmen enthalten. 
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Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten 

 
Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der  
Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder  
ähnliches für alle Produkte ausgewiesen werden. 
 
Damit soll in der Bilanz der Gemeinde sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungs-
situation ersichtlich sein. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögens-
gegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen 
des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als 
Aufwand abgebildet werden. 
 
Eine vollständige Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderungen des 
Anlagevermögens ist daher notwendig. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge 
sind die aus der Bilanz zu ermittelnden Werte. 
 
Im NKF werden erhaltene Investitionszuschüsse und -zuweisungen sowie gezahlte Beiträge 
zu sog. „Sonderposten“, einer Bilanzposition zwischen dem Eigenkapital und den Rück-
stellungen. Die Sonderposten werden im NKF über die Nutzungsdauer des damit teil-
finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. D. h. Aufwendungen aus 
Abschreibungen werden durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduziert. Nur 
in Höhe des Netto-Aufwands findet eine Belastung des Haushalts statt. 
 
Der Ergebnisplan 2018 enthält folgende Abschreibungen (Aufwendungen) und Auflösungen 
von Sonderposten (Erträge): 
 

Produkt Abschreibung auf 
Aufwand aus  

Abschreibungen 
Erträge aus  

Sonderposten 
Netto-

Aufwand 

    2018 2018 2018 

Allg. Zentrale Dienste 

BGA (Betriebs- & 
Geschäftsausstattung) 

2.045 € 2.045 € 
1.595 € 

Fahrzeuge 7.392 € 5.797 € 

Bauhof 

Maschinen 26.778 € 26.778 € 

15.254 € Fahrzeuge 77.353 € 62.099 € 

BGA 1.922 € 1.922 € 

Organisation und IT 
BGA 9.893 € 9.893 € 

955 € 
Software 3.831 € 2.876 € 

Zentrales  
Gebäudemanagement 

BGA 5.133 € 5.133 € 

622.400 € Gebäude 1.226.071 € 603.671 € 

Maschinen 896 € 896 € 

Verkehrsangelegenheiten BGA 246 € 245 € 1 € 

Feuer-, Zivil- und  
Katastrophenschutz 

Fahrzeuge 121.170 € 74.968 € 

47.902 € 
Maschinen 4.482 €   

BGA 46.935 € 49.978 € 

Sachanlagen 261 €   
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Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten 

 

     
Produkt 

Abschreibung 
auf 

Aufwand aus  
Abschreibungen 

Erträge aus 
Sonderposten 

Netto-
Aufwand 

    2018 2018 2018 

Grundschulen BGA 17.174 € 13.569 € 3.605 € 

Hauptschule 
BGA 18.038 € 17.023 € 

1.015 € 
Maschinen 272 € 272 € 

Realschule 
BGA 17.928 € 17.928 € 

0 € 
Software 215 € 215 € 

Gymnasium 
BGA 27.133 € 23.845 € 

3.288 € 
Maschinen 285 € 285 € 

Kulturförderung und  
außerschulische Bildung 

BGA 1.699 €   1.699 € 

Museum BGA 194 € 193 € 1 € 

Kinderspiel- und Bolzplätze Sachanlagen 20.661 € 13.985 € 6.676 € 

Bereitstellung und Betrieb 
von Sportanlagen,  
Sportförderung 

Sachanlagen 15.661 € 3.041 € 
12.675 € 

BGA 55 €   

Bereitstellung und  
Unterhaltung von Verkehrs-
flächen, -anlagen und  
besonderen Ingenieurbauten 

Ingenieurbau-
werke 

99.998 € 99.998 € 

1.910.833 € 
Infrastruktur-
vermögen 

3.101.031 € 1.190.198 € 

Straßenreinigung und  
Winterdienst 

Ingenieurbau-
werke 

8.786 € 8.006 € 780 € 

ÖPNV 
Ingenieurbau-
werke 

15.307 € 10.393 € 4.914 € 

Friedhöfe und  
Bestattungswesen 

Sachanlagen 18.899 € 1.487 € 
17.412 € 

BGA 1.832 € 1.832 € 

 
      Summe 4.899.576 € 2.248.571 € 2.651.005 € 
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Entwicklung des Fremdkapitals 
 

Kredite für Investitionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Entwicklung lt.  
      Haushaltsplanung 2017 

2) Entwicklung lt. Entwurf  
 Haushaltsplanung 2018 

3) Annahme: Neuaufnahme in Höhe  
     der Hälfte der ordentlichen  

Tilgung des Haushaltsjahres 
4) Prognose lt. Landesdatenbank  

    NRW 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kredite zur Liquiditätssicherung 
 

Datum Variable Kredite Laufzeitgebundene Kredite Gesamtbestand 

  in Euro  in Euro 
Aufnahme erfolgt 
in CHF - Darstel-

lung in Euro 

Gesamthöhe 
Rückstellung 

in Euro  

30.12.2004 - 8.500.000 9.203.254 - 17.703.254 

30.12.2005 - 3.500.000 9.203.254 - 12.703.254 

30.12.2006 - 3.573.456 8.983.398 - 12.556.854 

30.12.2007 1.300.000 11.000.000 - - 12.300.000 

31.12.2008 1.400.000 - 12.000.000 881.220 13.400.000 

31.12.2009 8.000.000 - 12.634.497 265.863 20.634.497 

31.12.2010 5.100.000 - 14.920.061 425.085 20.020.061 

31.12.2011 7.500.000 - 15.662.848 57.891 23.162.848 

31.12.2012 7.000.000 - 15.976.628 93.617 22.976.628 

31.12.2013 5.800.000 - 15.510.366 35.443 21.310.366 

31.12.2014 2.100.000 - 15.819.096 91.128 17.919.096 

31.12.2015 9.000.000 - 9.178.552 78.166 18.178.552 

31.12.2016 8.000.000 - 9.186.111 8.446 17.186.111 

15.10.2017 9.400.000 - 9.351.038 - 18.751.038 

31.12.20171 Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen 16.598.663 

31.12.20182 Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen 18.430.723 

31.12.20193 Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen 20.225.488 

31.12.20203 Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen 21.136.206 

31.12.20213 Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen 19.534.702 
 

1) Entwicklung lt. Haushaltsplanung 2017 
2) Entwicklung lt. Entwurf Haushaltsplanung 2018 
3) Entwicklung lt. Entwurf mittelfristiger Finanzplanung 2019 – 2021 

Stand am Ende des  
Haushaltsjahres 

pro  
Einwohner 

Einwohner  
lt.IT NRW 

 in Euro  in Euro   

2002 17.354.000 805 21.568 

2003 16.883.000 784 21.533 

2004 16.303.000 761 21.430 

2005 16.003.000 748 21.405 

2006 15.582.000 732 21.286 

2007 14.991.276 707 21.197 

2008 14.328.717 681 21.042 

2009 16.390.803 781 20.991 

2010 15.649.884 754 20.752 

2011 14.871.241 730 20.363 

2012 13.838.100 683 20.249 

2013 13.068.245 647 20.196 

2014 12.232.650 608 20.132 

2015 11.359.280 554 20.512 

2016 10.788.260 528 20.445 

2017 10.608.2461 534 19.8834 

2018 10.473.9852 529 19.8024 

2019 10.072.9353 511 19.7254 

2020   9.674.9353 492 19.6454 

2021   9.292.0353 475 19.5624 
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Bauliche Unterhaltung 

 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 enthält eine notwendige Anzahl baulicher  
Unterhaltungsmaßnahmen (s. u.). 
 
Aufgrund der Systematik im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Abbildung der 
Maßnahmen in Ergebnis- und Finanzplanung erläuterungsbedürftig. 
 
Unterhaltungsnotwendigkeiten, die voraussichtlich erst in 2018 entstehen, aber bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt absehbar sind, werden als Aufwand des jeweiligen Haushaltsjahres 
veranschlagt und führen daher in diesem Jahr zu einer Belastung der Ergebnisplanung. 
 
Wurde der Instandhaltungsbedarf vor dem Haushaltsjahr 2018 entdeckt, so musste er in 
diesem Haushaltsjahr als Aufwand verbucht werden und als Rückstellung für unterlassene 
Instandhaltung in die Bilanz einfließen. 
 
Die Kosten der Unterhaltungsarbeiten, die sich auf die gebildeten Rückstellungen  
beziehen, führen in dem Haushaltsjahr 2018 nicht erneut zu einer Aufwandsbuchung und 
folglich nicht zu einer Belastung der Ergebnisplanung und -rechnung. Sie sind lediglich als 
Auszahlung zu veranschlagen und zu buchen. Im Gegenzug wird die für diesen Zweck  
gebildete Rückstellung aufgelöst. Sofern bereits bei der Haushaltsplanung absehbar ist, 
dass die gebildete Rückstellung nicht ausreicht, um die für die Instandhaltung anfallenden 
Kosten zu decken, ist der Differenzbetrag zusätzlich als Aufwand zu veranschlagen. 
 
Instandhaltungsbedarf, der in 2018 festgestellt wird, führt in jedem Fall zu einer Belastung 
des Haushaltsausgleichs des jeweiligen Jahres. Entweder wird Aufwand für die Durch-
führung der Maßnahme in 2018 gebucht oder es entsteht Aufwand für die Einstellung in 
eine Rückstellung zur Durchführung in späteren Haushaltsjahren. 
 
Darüber hinaus findet bauliche Unterhaltung durch den Bauhof statt. Aufwendungen  
entstehen in dem entsprechenden Produkt und werden dem Produkt „Zentrales Gebäude-
management“ per interner Leistungsbeziehung (ILB) belastet. 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Maßnahmen  
baulicher Unterhaltung dargestellt. 
 
 

 
Maßnahme 

Ansatz 
2018 

001 006 001: 
Allgemeine zentrale Dienste 

(Rathaus) 

Reparaturen allgemein 20.000  

Erneuerung Netzwerk-Infrastuktur 99.000  

Erneuerung Bodenbeläge 8.000  

Summe 127.000  

      

001 006 002: 
Bauhof 

Reparaturen allgemein  5.000  

Summe 5.000  

      

002 007 001: 
Feuer-, Zivil- und Katastro-
phenschutz (Gerätehäuser) 

Reparaturen allgemein  40.000  

Summe 40.000  
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Bauliche Unterhaltung 
 

 
Maßnahme 

Ansatz 
2018 

003 001 002: 
Grundschulen 

Reparaturen allgemein  20.000  

Bauliche Umgestaltung Schulkomplex Niederdielfen 35.000  

Sanierung Toilettenanlagen GS Wilnsdorf 49.200  

Neue Lautsprecheranlage GS Wilnsdorf 12.000  

Außenraffstoreanlage GS Wilnsdorf 11.500  

Summe 127.700  

   
003 001 003: 
Hauptschule 

Reparaturen allgemein  20.000  

Summe 20.000  

      

003 001 004: 
Realschule 

Reparaturen allgemein  25.000  

Aktualisierung Brandschutz 214.000  

Summe 239.000  

      

003 001 005: 
Gymnasium 

Reparaturen allgemein  30.000  

Summe 30.000  

      

004 001 003: 
Museum 

Reparaturen allgemein  10.000  

Summe 10.000  

      

004 001 004: 
Kultur- und Heimatpflege-

einrichtungen 

Reparaturen allgemein  4.000  

Heimatstube Rinsdorf (Sanierung Außentreppe & 
Boden Versammlungsraum) 

6.000  

Summe 10.000  

      

006 001 003: 
Kinder- und Jugendarbeit 

(Jugendtreff) 

Reparaturen allgemein  1.000  

Summe 1.000  

      

008 001 001: 
Bereitstellung und Betrieb 

von Sportanlagen 

Reparaturen allgemein  22.000  

Summe 22.000  

      

010 002 002: 
Bereitstellung von Wohn-

raum 

Reparaturen allgemein  50.000  

Summe 50.000  

      

013 002 001: 
Friedhöfe und Bestattungs-

wesen 

Reparaturen allgemein  15.000  

Summe 15.000  

      

015 001 002: 
Bürgerhäuser 

Reparaturen allgemein  14.000  

Summe 14.000  

      

Summe der Beträge für die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen 710.700  
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Finanzplan - Erläuterungen 

 
Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
in zusammengefasster Form je Zahlungsart. Die Letzteren entsprechen weitestgehend den 
Finanzvorfällen des Ergebnisplans, also den Erträgen und Aufwendungen. Ausgenommen 
sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. die Aufwendungen 
für Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 
 
Im Finanzplan ergeben sich folgende Gesamtbeträge:  
 
 
Einzahlungen 42.833.821 Euro 
Auszahlungen 42.833.821 Euro 

 
Saldo 0 Euro 
 
 
Die vorgenannten Salden des Finanzplans der Gemeinde Wilnsdorf gliedern sich wie folgt: 
 
 
laufende Verwaltungstätigkeit - 1.070.160 Euro 
Investitionstätigkeit - 627.639 Euro 
Finanzierungstätigkeit 1.697.799 Euro 

 
 
Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 3.687.775 Euro. 
Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 3.060.136 Euro gegen-
über. Folglich ergibt sich der o. g. Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von  
– 627.639 Euro. Zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit wird eine Ermächtigung 
zur Aufnahme eines investiven Darlehens in Höhe von 627.639 Euro eingeplant. Darin  
enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen des Landes aus dem Förderprogramm 
„Gute Schule 2020“ in Höhe von 154.100 Euro. 
 
Der Saldo des Gesamtfinanzplans enthält eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe 
von 1.832.060 Euro. Darin enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen des Landes 
aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 49.200 Euro.  
Würde hier keine Aufnahme dargestellt werden, würde sich im Finanzplan eine Unter-
deckung in selbiger Höhe ergeben. Dies entspräche der Darstellung in den NFK-Haushalten 
der Gemeinde Wilnsdorf bis zum Haushaltsjahr 2016. 
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Investive Ein- und Auszahlungen 

 
Nachfolgend sind die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. 
 

Produkt Bezeichnung Auftrag 

Einzahlung Auszahlung 

2018 2018 

in € in € 

Allgemeine zentrale 
Dienste 

(001 006 001) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   25.500 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 
€, E-Government 

  88.500 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   10.000 

Bauhof 
(001 006 002) 

Anschaffung Fahrzeuge 10.000 160.000 

Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt   137.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   12.400 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   5.000 

Organisation und IT 
(001 010 001) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   45.200 

Erweiterung Medienausstattung und  
Installation WLAN am Gymnasium Wilnsdorf 

  127.000 

Anschaffung Hard- und Software über 410 € 
für die Schulen 

  42.000 

Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware  
Infoma 

  10.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   24.875 

Bewirtschaftung von 
unbebauten  

Grundstücken 
(001 011 001) 

Grunderwerb und -veräußerung 250.000 250.000 

Umlegung von Grundstücken 250.000 250.000 

Zentrales  
Gebäudemanagement 

(001 011 002) 

Energetische Sanierung Rathaus I 200.000 443.000 

Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern   280.000 

Erneuerung Heizungsanlage Rathaus II   10.000 

Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum   20.000 

Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule  
Rudersdorf   

270.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   11.300 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   3.500 

Verkehrsangelegenheiten 
(002 003 001) 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   5.000 

Feuer-, Zivil- und  
Katastrophenschutz 

(002 007 001) 

Anschaffung von Fahrzeugen 64.000 400.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   38.800 

Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen   150.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   24.000 

Grundschulen 
(003 001 002) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   25.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   4.000 
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Investive Ein- und Auszahlungen 

 

Produkt Bezeichnung Auftrag 

Einzahlung Auszahlung 

2018 2018 

in € in € 

Hauptschule  
(003 001 003) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   6.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   4.100 

Realschule  
(003 001 004) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   7.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   5.500 

Gymnasium  
(003 001 005) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   20.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   6.000 

Bibliothek 
(004 001 002) 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   1.000 

Museum 
(004 001 003) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   500 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   300 

Hilfen nach dem AsylbLG 
(005 001 005) 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   39.600 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   23.000 

Kinderspiel- und  
Bolzplätze 

(006 001 002) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 € 10.000 20.000 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   1.000 

Bereitstellung und  
Betrieb von Sport-

anlagen, Sportförderung 
(008 001 001) 

Sportpauschale 55.710   

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   2.500 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   4.000 

Bereitstellung und  
Unterhaltung von  
Verkehrsflächen,  

-anlagen & besonderen 
Ing.bauten 

(012 001 001) 

Gehweg OD Gernsdorf 230.000 325.000 

Straßenbau Adolf-Sänger-Weg, Niederdielfen 192.000   

Straßenausbau Bodelschwinghstraße,  
Flammersbach 

54.000   

Gemeindestraßen   145.000 

Erweiterung Straßenbeleuchtung    5.400 

ÖPNV  
(012 003 001) 

Park- und Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf 24.000 40.000 

Friedhöfe und  
Bestattungswesen 

(013 002 001) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   2.500 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   21.000 

Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen   87.100 

Umweltangelegenheiten 
(014 001 001) 

Naturausgleichsmaßnahmen   3.000 

Mobilitätskonzept Radwegenetz 28.000 40.000 

Bürgerhäuser 
(015 001 002) 

Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €   3.200 

Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €   3.000 

Allgemeine  
Finanzwirtschaft 

(016 001 001) 

Investitionspauschale 1.222.423   

Schulpauschale 470.003   

    

 

Summe 2.286.136 815.700 
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Zusammenfassung 

 
Der Ergebnisplan der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2018 enthält Erträge in 
Höhe von rd. 40,38 Mio. € und Aufwendungen von rd. 40,84 Mio. €. Das sich nach Saldie-
rung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von rd. 0,46 Mio. € kann nicht 
durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da diese durch die Inanspruchnahme in den 
Jahren 2014 und 2015 aufgezehrt wurde und nicht erneut mit Jahresüberschüssen  
aufgestockt werden konnte. Das gesetzliche Erfordernis zum Haushaltsausgleich aus § 75 
Abs. 2 GO kann somit nicht erfüllt werden. 
 
Folgende wesentliche Entwicklungen werden im Haushaltsjahr 2018 erwartet: 
 
Ansätze für „Steuern und ähnliche Abgaben“ steigen um rd.252 TEuro gegenüber dem 
Vorjahr. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die Erträge aus dem Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer, die um rd. 449 TEuro auf rd. 11,6 Mio. Euro anwachsen. 
Sie stellen damit wie bereits im Vorjahr die stärkste Ertragsquelle der Gemeinde Wilnsdorf 
dar. 
Die Zuwächse am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 352 TEuro  
resultieren vor allem aus Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration 
und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Diese wird über den bestehen-
den Schlüssel zusammen mit der Umsatzsteuer verteilt. 
Die Gewerbesteuer in Wilnsdorf befand sich zum Zeitpunkt der Planung mit rd. 8,0 Mio. 
spürbar unter dem Ansatz des Jahres 2017. Zwar kann sich dies jederzeit durch den Erhalt 
von positiven Messbescheiden durch das Finanzamt Siegen verändern, dennoch gab der 
Zwischenstand dazu Anlass, die Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2018 mit 9,76 Mio. Euro 
noch vorsichtiger zu veranschlagen. Damit liegt der Ansatz um 0,64 Mio. Euro unter dem 
Wert des Vorjahres. 
 
Die Gesamtsumme der „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ verringert sich um rd. 
65 TEuro auf rd. 3,1 Mio. Euro nur unwesentlich.  

 
Der Rückgang der „Sonstigen Transfererträge“ in Höhe von rd. 783 Teuro resultiert vor 
allem aus einer Verringerung der Leistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der  
Hilfen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Es ist weiterhin eine Pro-Kopf-
Pauschale vorgesehen, allerdings wird im Haushaltsjahr 2018 mit einer Prognose von 200 
Flüchtlingen (im Vorjahr: 300) kalkuliert. Dies führt im Gegenzug zu einer Reduzierung der 
Transferaufwendungen im gleichen Bereich. 
Des Weiteren erhöhen sich die Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslasten-
abrechnungsgesetz gegenüber dem Vorjahr um rd. 89 TEuro. 
 
Die Erträge im Bereich der „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ wachsen  
geringfügig um rd. 77 TEuro auf rd. 4,18 Mio. Euro an. Hintergrund dafür sind im  
Wesentlichen die Erträge des Kontos „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ im  
Bereich der Abfallentsorgung. 
 
Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ vermindern sich um rd. 157 TEuro auf rd. 
1,1 Mio. Euro. Der Hauptgrund liegt in einer geringeren Erstattung aus dem Hilfsfond für 
Krankenhilfe, welcher auf Basis einer verringerten Flüchtlingszahl kalkuliert wurde. 
 
Die übrigen Ertragsarten „sonstigen ordentlichen Erträge“, „aktivierte Eigenleistungen“ 
und „Finanzerträge“ liegen mit insgesamt rd. 863 TEuro auf dem Niveau des Vorjahres.  
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Zusammenfassung 

 
Erforderlichen Personalaufstockung und Anpassungen im Bereich tarif- sowie leistungs-
gerechter Besoldung bzw. Vergütung sind ursächlich für den Anstieg der „Personal- und 
Versorgungsaufwendungen“ um rd. 392 TEuro auf rd. 6,5 Mio. Euro (detailliertere  
Erläuterungen auf Seite 45). 
 
Die Summe der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ steigt im Vergleich zum 
Haushaltsjahr 2017 um rd. 267 TEuro (+ 3 %). Verursacht wird dieser Anstieg im  
Wesentlichen durch die erhöhten Aufwendungen im der baulichen Unterhaltung  
gemeindlicher Gebäude (rd. 119 TEuro) und den gestiegenen Entsorgungskosten diverser 
Abfallarten (rd. 132 TEuro). 
 
Die „Transferaufwendungen“, d. h. Leistungen der Gemeinde an Dritte, die von ihr  
gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung 
erwirbt, sinken deutlich um rd. 1,37 Mio. Euro. Sie liegen mit rd. 18,0 Mio. Euro aber noch 
deutlich über dem Wert des Jahres 2015 (rd. 16,8 Mio. Euro) der in den vergangenen zwei 
Haushaltsjahren sprunghaft angestiegen war. 
Den bedeutendsten Posten der Transferaufwendungen und des gesamten Haushaltes stellen 
die Kreisumlagen dar. Durch einen leichten Anstieg der Umlagegrundlagen (=Steuerkraft) 
um 0,38 % und der Ankündigung des Landrates, den Hebesatz der Jugendamtsumlage von 
17,92 %-Punkten auf 19,53 %-Punkten anheben sowie den Hebesatz der allgemeinen 
Kreisumlage von 39,75 % auf 38,50 % senken zu wollen, ergibt sich eine Verringerung der 
Kreisumlagen um 50 Teuro.  
In einer gemeinsamen Stellungnahme der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Städte 
und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein wird gefordert, die allgemeine Kreis-
umlage mindestens in Höhe des verbesserten Jahresabschlusses 2016 des Kreises zu  
reduzieren. Dieser läge dann bei 36,64 %-Punkten und würde der Gemeinde Wilnsdorf eine 
Einsparung in Höhe von rd. 436 TEuro bringen. Auch für die deutliche Erhöhung des Hebe-
satzes der Jugendamtsumlage wird kein Einverständnis erklärt. Die Stellungnahme finden 
Sie im Bereich „Ausblick und Fazit“. 
Sehr positiv macht sich die Beendigung des Entzuges kommunaler Finanzmittel durch die 
Solidaritätsumlage ab dem Jahr 2018 bemerkbar. Hierfür musste die Gemeinde Wilnsdorf 
im vergangenen Jahr noch rd. 285 TEuro leisten. Seit dem Jahr 2014 summieren sich die 
Aufwendungen für die Solidaritätsumlage auf rd. 1,3 Mio. Euro. 
 
Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bewegen sich mit rd. 2,3 Mio. Euro in etwa 
in der Höhe des Vorjahres. Die wesentlichste Mehraufwendung entsteht durch die  
Ankündigung der Gemeindeprüfungsanstalt eine überörtliche Prüfung durchführen zu  
wollen (Kosten ca. 64.000 Euro). 
 
Die zuvor dargestellten Entwicklungen bewirken, dass sich die „ordentlichen Erträge“ im 
Haushaltsjahr 2018 planmäßig um rd. 679 TEuro gegenüber dem Vorjahr verringern,  
während sich die „ordentlichen Erträge“ des Haushaltsjahres 2018 um rd. 706 TEuro  
verringern. Daraus ergibt sich ein „ordentliches Ergebnis“ in Höhe von -301.618 Euro  
(Vorjahr: -328.434  Euro). 
 
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, das der Gemeinde günstige Konditionen zur Aufnahme 
von Liquiditätskrediten ermöglicht, der kontinuierlich sinkenden Höhe der Investitions-
darlehen und der Beendigung der SWAP-Geschäfte verringert sich der Gesamtansatz für 
„Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ um rd. 394 TEuro. In der mittelfristigen  
Ergebnisplanung wird ab 2019 mit einem steigenden Zinsniveau kalkuliert. 
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Zusammenfassung 

 
Das Jahresergebnis des Haushaltsplans 2018 weist insgesamt mit einem Fehlbedarf in 
Höhe von – 460.698 Euro eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von  
rd. 423 TEuro auf. Gegenüber dem vorgesehenen Wert aus der letztjährigen  
HSK-Planung für das Planjahr 2018 wird eine Verbesserung in Höhe von rd. 152 TEuro 
erzielt.  
Dennoch bedarf es weiterhin besonderer Anstrengungen, um den Haushaltsausgleich 
im Jahr 2022 darstellen zu können. Diese Anstrengungen gilt es bei der Ausführung des 
Haushalts 2018 konstant und konsequent fortzusetzen. 
 
 
Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2018 beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus  
Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit. Die Letzteren entsprechen weitgehend den Finanzvorfällen des  
Ergebnisplanes, also den Erträgen und Aufwendungen. Ausgenommen sind die nicht  
zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. die Aufwendungen für  
Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 
 
Auch mit dem Haushalt 2018 wird die Investitionstätigkeit zur Begrenzung der  
Verschuldung auf das erforderliche Maß beschränkt. Unumgängliche Investitionen in die 
Zukunft der Gemeinde werden dennoch vorgenommen und – soweit möglich - unter  
Inanspruchnahme entsprechender Fördermittel des Landes oder des Bundes umgesetzt. 
 
Investive Einzahlungen – rd. 3,1 Mio. € 
 
u. a. 
 
Allgemeine Investitionspauschale: 1.222.423 Euro 
Schul- bzw. Bildungspauschale: 470.003 Euro 
Beiträge: 246.000 Euro 
Sportpauschale:   55.710 Euro 
Feuerschutzpauschale:   54.000 Euro 
 
Investive Auszahlungen – rd. 3,7 Mio. € 
 
Als wesentliche Maßnahmen innerhalb des gemeindlichen Haushalts sind zu nennen: 

 
- Energetische Sanierung Rathaus I :    443.000 Euro 
- Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr:  400.000 Euro 
- Bau des Gehwegs entlang der OD Gernsdorf:   325.000 Euro 
- Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern:    280.000 Euro 
- Erneuerung der Heizungsanlage - Hauptschule:   270.000 Euro 
- Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof:   160.000 Euro 
- Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen:   150.000 Euro 
- Bau von Gemeindestraßen:     145.000 Euro 
- Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt   137.000 Euro 
- Erweiterung der Medienausstattung & Installation Wlan: 127.000 Euro 

(Gymnasium – Maßnahme aus „Gute Schule 2020“) 
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Das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes stellt den Kommunen in NRW eine 
Gesamtsumme von 2,0 Mrd. Euro zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und  
Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur bereit, verteilt über die Jahre 2017 bis 2020.  
Der Gemeinde Wilnsdorf steht im gesamten Förderzeitraum ein Kontingent von 813.200 €, 
pro Haushaltsjahr somit ein Betrag in Höhe von 203.300 €, zur Verfügung.  
Im Gegensatz zu vielen anderen Förderungen handelt es sich hierbei nicht um Zuschuss. 
Hier wird ein Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren gewährt, bei dem die Tilgung und  
– soweit anfallend – die Zinsen durch das Land geleistet werden. 
 
Der Rat der Gemeinde Wilnsdorf hat am 13.07.2017 einstimmig beschlossen, das  
zustehende Kreditkontingent des Förderprogrammes für die kommunale Schulinfrastruktur 
des Landes NRW und der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ vollständig abzurufen und für die 
folgenden Maßnahmen in den Jahren 2017 bis 2020 zu verwenden:  
 
Jahr 2017:          Baukosten 
Erweiterung der Medienausstattung an der Hauptschule Rudersdorf 20.000 € 
(u.a. Beamer mit Audioanlagen und Leinwänden) 
Einrichtung WLAN an der Hauptschule Rudersdorf 24.000 € 
Erneuerung der Heizungsanlage mit Blockheizkraftwerk  460.000 € 
an der Realschule und Grundschule Niederdielfen 
 
Jahr 2018: 
Erweiterung der Medienausstattung am Gymnasium Wilnsdorf 50.000 € 
(u.a. Beamer mit Audioanlagen und Leinwänden) 
Einrichtung WLAN am Gymnasium Wilnsdorf 77.000 € 
Erneuerung der Toilettenanlage an der Grundschule Wilnsdorf 49.200 € 
 
Jahr 2019: 
Erweiterung der Medienausstattung an der Realschule Niederdielfen 34.000 € 
(u.a. Beamer mit Audioanlagen und Leinwänden) 
Einrichtung WLAN an der Realschule Niederdielfen 39.000 € 
Erneuerung der Toilettenanlagen am Gymnasium Wilnsdorf (Bauteile A & B) 184.100 € 
 
Jahr 2020: 
Kleinere Sanierungen an Toilettenanlagen weiterer Schulen 50.000 € 
 
Die Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2018 unter der Investition I18000001 „Erweiterung 
Medienausstattung und Installation WLAN“ (Produkt 001010001 – Organisation und IT)  
sowie in der Bauunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (Produkt 001011002 – 
Konto 5215) dargestellt. 
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Verpflichtungsermächtigungen 
 
Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. 
Diese berechtigt (nur) zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftrags-
erteilung), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (= Förderung von Investitionen Dritter) belasten. Die  
Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur 
die Auftragsvergabe ermöglicht, nicht jedoch die Leistung einer Auszahlung. Für die  
Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes. 
 
Der Haushaltplan 2018 der Gemeinde Wilnsdorf enthält folgende Verpflichtungs-
ermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2019: 
 

 Gemeindestraßen       50.000 Euro 

 Straßenbau Vorm Brand     90.000 Euro 

 Straßenbau Am Bösenberg   171.000 Euro 
(alle im Produkt 012001001: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, 
 -anlagen & besonderen Ing.bauten)  

 
 
Finanzierungstätigkeit  
Es ist vorgesehen im Haushaltsjahr 2018 investive Kredite in Höhe von 761.900 Euro zu  
tilgen. Eine Ermächtigung zur Aufnahme neuer Kredite für Investitionen ist in Höhe von 
627.639 Euro eingeplant. Darin enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen aus dem 
Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 154.100 Euro. Lässt man diesen Anteil außer 
Betracht könnten die investiven Darlehen planmäßig um 288.361 Euro zurückgeführt  
werden. In der tatsächlichen Darstellung beträgt die Rückführung investiver Darlehen 
134.261 Euro. 
Im Bereich der Liquiditätskredite ist eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro 
vorgesehen. Ein Hauptgrund hierfür ist der Ausgleich von Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten 
in den Jahren bis 2020. 
 
Mittelfristige Finanzplanung (2019–2021) 
Die mittelfristige Finanzplanung sieht zunächst einen weiteren Anstieg der  
Liquiditätskredite vor. In der Planung ist eine Neuaufnahme in diesem Bereich in Höhe von 
rd. 1,79 Mio. Euro in 2019 und rd. 0,91 Mio. Euro in 2020 vorgesehen. Im Jahr 2021 ist  
wiederum eine Kredittilgung von rd. 1,60 Mio. Euro geplant. 
Am Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2021) würden die Liquiditätskredite dann 
bei ca. 19,53 Mio. Euro liegen. 
Im Bereich der investiven Darlehen geht die mittelfristige Finanzplanung von einer  
weiteren Reduzierung der Darlehenssumme aus. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
einige notwendig werdende Investitionsmaßnahmen für diesen Zeitraum jetzt noch nicht 
bekannt sind und daher noch nicht in Gänze planerisch berücksichtigt werden konnten. 
Daher ist die für die Berechnung der weiteren Entwicklung getroffene Annahme auf Seite 
48 vermutlich zutreffender, in der von Neuaufnahmen investiver Darlehen in hälftiger Höhe 
der Tilgung ausgegangen wird. Danach könnten die investiven Darlehen am Ende der  
mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2021) einen Stand von rd. 19,56 Mio. Euro aufweisen. 
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Haushaltssicherungskonzept 2018-2022 
 
Mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2018 gelingt es der Gemeinde Wilnsdorf 
nicht, den vorgeschriebenen Ausgleich darzustellen. Ursächlich ist ein weiterhin  
bestehendes strukturelles Defizit. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 
fortzusetzen bis der Haushaltsausgleich nachhaltig erreicht wird. 
 
Durch die Neufassung des § 76 Abs. 2 GO NRW veränderten sich die Rahmenbedingungen 
für ein HSK vollständig. Der Haushaltsausgleich muss nun spätestens im zehnten auf das 
Haushaltsjahr folgenden Jahr dargestellt werden. Da das erste HSK vor diesem Hintergrund 
im Jahr 2012 aufgestellt wurde, müssen spätestens im Jahr 2022 alle entstehenden  
Aufwendungen eines Jahres durch Erträge gedeckt werden. Gleichzeitig akzeptiert das 
Land Nordrhein-Westfalen das Argument der Vergeblichkeit nicht mehr. Sofern weiterhin 
ein nicht genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt wird, erfolgt eine  
Zuständigkeitsverlagerung der Aufsicht von den Kreisen auf die Bezirksregierung. 
 
Mit dem Runderlass „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung in Kommunen“ vom 
25.05.2012 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales Klarheit geschaffen. In dem 
Erlass geht das Ministerium davon aus, dass nunmehr grundsätzlich jede von Haushalts-
sicherung oder Nothaushalt betroffene Kommune ein genehmigungsfähiges HSK aufstellen 
kann.  
 
Für Kommunen, denen die Genehmigung des HSK nicht erteilt werden kann, gilt das Recht 
der vorläufigen Haushaltsführung – also § 82 GO NRW – uneingeschränkt. Freiwillige  
Leistungen dürften dann nicht mehr fortgeführt werden. Sie wären einzustellen. Die  
Kreditaufnahme für Investitionen würde deutlich eingeschränkt und könnte unter  
Umständen völlig untersagt werden. Darüber hinaus wären weitergehende haushalts-
wirtschaftliche Beschränkungen wie eine Wiederbesetzungssperre von frei werdenden  
Stellen und eine Beschränkung des höchstzulässigen Aufwandsvolumens des Ergebnis-
haushalts wahrscheinlich. 

Das HSK 2018-2022 stellt eine Fortschreibung des HSK 2012-2022 dar. Maßnahmen, deren 
Umsetzung bereits durchgeführt oder für die Zukunft beschlossen wurde, werden nicht 
erneut im HSK aufgeführt. Ihre Konsolidierungsbeiträge wurden in die im Haushaltsplan 
aufgeführten Ansätze eingearbeitet. Ebenso wurden alle geplanten Konsolidierungs-
maßnahmen des Jahres 2018 bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Das bewirkt, 
dass erst ab dem Jahr 2019 Beträge zur Konsolidierung im Haushaltssicherungskonzept  
enthalten sind. 

Mit den Maßnahmen des HSK 2018-2022 gelingt weiterhin der planerische Haushalts-
ausgleich im Jahr 2022. Somit ist es genehmigungsfähig. 
 
Das HSK ist in jedem der folgenden Jahre fortzuschreiben. Sofern die Gemeinde, die als 
Selbstverpflichtung auferlegten Ziele des HSK nicht erreicht, muss sie unverzüglich durch 
geeignete neue Maßnahmen gegensteuern. Das Enddatum darf nicht über das Jahr 2022 
hinausgeschoben werden. 
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Im Folgenden werden bereits jetzt absehbare Entwicklungen, die sich aktuell und in den 
nächsten Jahren entscheidend auf die finanzielle Lage der Gemeinde Wilnsdorf auswirken 
können, dargestellt. Quelle einer großen Anzahl der Fachinformationen ist der Städte- und 
Gemeindebund NRW – www.kommunen-in-nrw.de. 
 

Pressemitteilung: Kommunaler Finanzreport bestätigt Probleme in NRW 

 
Der heute [09.08.2017] von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichte Kommunale Finanz-
report 2017 zeigt auf, dass das Gefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen  
Kommunen weiter zunimmt. "Dies ist ein Alarmsignal für die kommunale Finanzlage  
- gerade auch in NRW", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeinde-
bundes Nordrhein-Westfalen, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute in Düsseldorf. Damit  
werde eindrucksvoll deutlich, dass trotz Überschüssen in Milliardenhöhe bundesweit  
gesehen eine genauere Betrachtung der Verhältnisse unabdingbar ist  
 
Viele der in der Studie erwähnten finanzschwachen Kommunen liegen in NRW. Speziell die 
Lage der NRW-Kommunen werde durch die bundesweiten Trends aktuell nicht realitätsnah 
wiedergegeben, machte Schneider deutlich. Gleichwohl würden die regionalen  
Unterschiede in der Studie herausgestellt, etwa mit Blick auf den immens hohen Bestand 
an Kassenkrediten der nordrhein-westfälischen Kommunen.  
 
Diejenigen Kommunen, denen es finanziell schlecht geht, könnten sich wegen der  
negativen Begleitumstände häufig nicht aus dieser Lage befreien. So bestätigt die Studie 
schlechtere Ausgangsbedingungen bei Infrastruktur und Standortqualität für viele  
NRW-Kommunen. Darüber hinaus sind diese typischerweise gezwungen, ihre Steuersätze 
hoch anzusetzen, und werden von hohen Sozialausgaben belastet. So sind die kommunalen 
Sozialausgaben bundesweit 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mrd. Euro auf 59,3 Mrd. 
Euro angestiegen. Der kommunale Investitionsrückstand beträgt bundesweit mehr als  
126 Mrd. Euro. Außerdem birgt die hohe Kreditlast wegen der zu erwartenden Steigerung 
der Zinsen ein enormes Risiko.  
 
Die nachgewiesenen Unterschiede in der Wirtschaftskraft zwischen den Kommunen und die 
Tatsache, dass viele NRW-Kommunen trotz größter Anstrengungen ihre Altschulden nicht 
reduzieren können, machten deutlich, dass es ein dauerhaftes und nachhaltiges  
Engagement aller staatlichen Ebenen braucht, um den Kommunen die notwendigen  
Spielräume zurückzugeben. "Das Auseinanderdriften der kommunalen Familie beweist, 
dass Einzelprogramme wie der Stärkungspakt Stadtfinanzen, der bisher zu großen Teilen 
von den Kommunen selbst finanziert wird, nur punktuell helfen können", legte Schneider 
dar. Angesichts zunehmender Aufgaben und weiterer Kostensteigerungen - insbesondere 
im  
Sozialbereich - seien zusätzliche Entlastungen nötig. Deren Volumen müsse an die  
Entwicklung der Ausgaben gekoppelt sein. "Ansonsten droht uns eine kommunale  
Zweiklassengesellschaft aus denjenigen, die sich gerade noch über Wasser halten können, 
und denjenigen, die das nicht schaffen", warnte Schneider. Eine flächendeckende  
Konsolidierung sei absolut dringlich vor dem Hintergrund, dass eine Rettung finanz-
schwacher Kommunen bei nachlassender Konjunktur zunehmend unrealistischer wird. 
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Öffentlicher Überschuss 18,3 Mrd. Euro bundesweit im 1. Halbjahr 2017 

 
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilt, erzielte der Staat im  
ersten Halbjahr 2017 nach vorläufigen Ergebnissen einen Finanzierungsüberschuss von  
18,3 Milliarden Euro. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen  
(1.599,0 Milliarden Euro) errechnet sich daraus eine Überschussquote von 1,1 %. Hierbei 
handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volks-
wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010.  
 
Die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung konnten damit  
weiter von einer günstigen Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie einer  
moderaten Ausgabenpolitik profitieren. Allerdings lassen sich von den Ergebnissen für das 
erste Halbjahr nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen, da der  
Finanzierungssaldo des Staates unterjährig verschiedenen Einflussgrößen unterliegt.  
 
Der gesamtstaatliche Überschuss verteilte sich nicht gleichmäßig auf die einzelnen  
staatlichen Ebenen. Während der Bund ein Defizit von 2,5 Milliarden verzeichnete,  
schlossen die Länder (+ 8,1 Milliarden Euro), die Kommunen (+ 6,1 Milliarden Euro) und 
die Sozialversicherung (+ 6,6 Milliarden Euro) das erste Halbjahr 2017 mit einem  
Überschuss ab. Das Defizit für den Bund ist in erster Linie auf die Auswirkungen des  
Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Unrechtmäßigkeit der Kernbrennstoffsteuer 
zurückzuführen. Hierdurch kam es zu Rückzahlungen an die Energieunternehmen in Höhe 
von rund 7,1 Milliarden Euro.  
 
Mit Blick auf den ausgewiesenen kommunalen Überschuss ist eine differenzierte  
Betrachtung notwendig. So darf die für das gesamte Bundesgebiet kumulierte Zahl nicht 
als generelle Entspannung für die Situation bei den Kommunalfinanzen in den einzelnen  
Ländern interpretiert werden. In Nordrhein-Westfalen etwa ist die kommunale  
Finanzsituation nach wie vor besorgniserregend.  
 
Die Einnahmen des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr 2017 um 29,6 Milliarden Euro 
(+ 4,3 %) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 723,8 Milliarden Euro. Die 
wichtigste Einnahmequelle des Staates sind die Steuern, die mit 384,2 Milliarden Euro gut 
die Hälfte der gesamten Einnahmen ausmachten. Der Zuwachs bei den Steuereinnahmen 
blieb mit + 5,4 % im ersten Halbjahr 2017 weiter hoch, wobei der Anstieg bei den  
Einkommen- und Vermögensteuern (+ 6,7 %) knapp doppelt so hoch ausgefallen ist wie bei 
den Produktions- und Importabgaben (+ 3,8 %).  
 
Der Anstieg bei den Produktions- und Importabgaben resultiert im Wesentlichen aus einem 
gestiegenen Mehrwertsteueraufkommen, das sich um 4,6 Milliarden Euro (+ 4,3 %) auf 
111,8 Milliarden Euro erhöhte. Die Sozialbeiträge an den Staat sind um 4,7 % auf 265,4  
Milliarden Euro ebenfalls deutlich angestiegen. Rückläufig waren hingegen die Einnahmen 
des Staates aus Zinsen und empfangenen Ausschüttungen (– 19,5 %), auch weil sich der in 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gebuchte Bundesbankgewinn deutlich  
reduzierte.  
 
Die Ausgaben des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr 2017 um 4,3 % bzw. um  
28,8 Milliarden Euro auf 705,4 Milliarden Euro. Deutliche Ausgabenzuwächse ergaben sich 
bei den monetären Sozialleistungen (+ 4,8 %). Das Urteil zum Kernbrennstoffsteuergesetz 
spiegelt sich in einem Anstieg der Vermögenstransfers um knapp 30 % wider. Die  
Investitionsausgaben des Staates entwickelten sich im ersten Halbjahr dagegen unter-
durchschnittlich (+ 2,7 %). Wegen des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus und eines  
gesunkenen Schuldenstandes sind die Zinsausgaben erneut zurückgegangen (– 5,2 %). 
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Öffentliche Schulden gesunken im 1. Halbjahr 2017 

 
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am 21.09.2017 mitteilt, war der Öffentliche  
Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung 
einschließlich aller Extrahaushalte) beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des ersten 
Halbjahres 2017 mit 1.977,8 Mrd. Euro verschuldet. Zum nicht-öffentlichen Bereich zählen 
Kreditinstitute sowie der sonstige inländische Bereich (zum Beispiel private Unternehmen) 
und der sonstige ausländische Bereich.  
 

Nach vorläufigen Ergebnissen sank der Schuldenstand gegenüber dem Ende des ersten 
Halbjahres 2016 insgesamt um 2,9 Prozent bzw. 59,8 Mrd. Euro. Dabei konnten alle  
Ebenen ihre Verschuldung verringern. Gegenüber dem ersten Quartal 2017 sank der  
Schuldenstand um 0,4 Prozent bzw. 7,3 Mrd. Euro. Auch in diesem Zeitraum bauten alle 
Ebenen ihre Verschuldung ab.  
 

Die Verschuldung des Bundes verringerte sich gegenüber dem Ende des ersten Halbjahres 
2016 um 42,3 Mrd. Euro bzw. 3,3 Prozent auf 1.244,0 Mrd. Euro. Der Bund konnte seine 
aufgenommenen Kredite um 26,9 Mrd. Euro (– 38,7 Prozent) und seine Wertpapierschulden 
um 18,2 Mrd. Euro (– 1,5 Prozent) abbauen. Die Kassenkredite dagegen stiegen um  
2,8 Mrd. Euro (+ 11,0 Prozent) an.  
 

Die Länder waren zum Ende des ersten Halbjahres 2017 mit 592,9 Mrd. Euro verschuldet, 
was einem Rückgang um 2,4 Prozent bzw. 14,8 Mrd. Euro gegenüber dem ersten Halbjahr 
2016 entspricht. Hohe prozentuale Rückgänge gab es dabei in Sachsen (– 23,3 Prozent), 
Bayern (– 11,6 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (– 9,6 Prozent) und Hessen (– 8,6  
Prozent). Die prozentual höchsten Zuwächse hatten Hamburg (+ 7,3 Prozent) und  
Schleswig-Holstein (+ 4,6 Prozent), im Wesentlichen bedingt durch die Übertragung von 
notleidenden Altkrediten der HSH Nordbank an die neu gegründete „hsh  
portfoliomanagement AöR“.  
 

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände sank gegenüber dem Vorjahres-
halbjahr bundesweit um 1,8 Prozent (– 2,6 Mrd. Euro) auf 140,5 Mrd. Euro. Die  
prozentualen Rückgänge der Schuldenstände der Gemeinden und Gemeindeverbände  
waren in Sachsen (– 8,4 Prozent), Sachsen-Anhalt (– 6,4 Prozent) und Hessen (– 5,0  
Prozent) besonders hoch. Schuldenzuwächse gab es in Schleswig-Holstein (+ 1,5 Prozent) 
und Baden-Württemberg (+ 1,0 Prozent). Bei den nordrhein-westfälischen Kommunen 
blieb der Schuldenstand im Vergleich zum Vorjahr (30.06.2016) nahezu unverändert (– 0,6 
Prozent).  
 

Gesamtverschuldung der NRW-Kommunen Ende 2016 bei 63,4 Mrd. Euro 

 
Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) mitteilt, erreichten die  
Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens zum 31.12.2016 
mit 63,4 Mrd. Euro einen neuen Höchststand. Dies bedeutet eine Steigerung um 1,5 Mrd. 
bzw. 2,5 Prozent mehr als Ende 2015. Rein rechnerisch ergibt sich damit für jeden  
Einwohner des Landes eine Verschuldung von 3.551 Euro. Die Betrachtung bezieht neben 
den Schulden der Kernhaushalte auch die Schulden der kommunalen Eigenbetriebe, der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts 
ein. 
Im Vergleich zum Jahresende 2015 stieg im Laufe des Jahres 2016 die Verschuldung der 
Kernhaushalte insgesamt um 3 Prozent (von rund 50 auf 51,53 Mrd. Euro) an. Innerhalb 
der Kernhaushalte nahmen dabei die Wertpapierschulden um 25,8 Prozent (von 1,25 auf 
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1,57 Mrd. Euro) zu, der Kassenkreditstand stieg um 1,1 Prozent (von 26,37 auf 26,65 Mrd. 
Euro) und das Volumen langfristiger Kredite (Investitionskredite) nahm um 4,1 Prozent 
(von 22,39 auf 23,31 Mrd. Euro) zu. 
 
Vor zehn Jahren – d. h. zum 31.12.2006 – hatte der Schuldenstand in NRW insgesamt noch 
bei rund 48 Mrd. Euro gelegen. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung war Ende 
2016 um 33,4 Prozent höher als Ende 2006 (damals: 2.663 Euro). Während sich die Kredite 
für Investitionen gegenüber 2006 um 3,5 Prozent verringerten, erhöhten sich die zur  
Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe aufgenommenen Kassenkredite um mehr 
als das Doppelte. 
 

Grund- und Gewerbesteueraufkommen 2016 bundesweit 8,2 Prozent höher 

 
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben die Gemeinden in Deutschland 
im Jahr 2016 mit rund 63,8 Mrd. Euro die bisher höchsten Einnahmen aus den Realsteuern 
(Grundsteuer A bzw. B und Gewerbesteuer) erzielt. Dies entspricht gegenüber 2015 einer 
Steigerung um 4,8 Mrd. Euro bzw. 8,2 Prozent.  
 
Maßgeblich an dieser Steigerung war mit 50,1 Mrd. Euro (+ 9,5 Prozent) die Gewerbe-
steuer beteiligt. In allen Bundesländern lag das Gewerbesteueraufkommen über dem  
Niveau des Vorjahres. Dabei sind teilweise auch Einmal-Effekte bei den Anstiegen gegen-
über größeren Gewerbesteuerrückzahlungen in der Vergangenheit zu berücksichtigen.  
Anzumerken ist zudem, dass die Steuermehreinnahmen der Gemeinden auch vor dem  
Hintergrund der sehr stark ansteigenden Sozialausgaben zu sehen sind, was das Gesamt-
bild relativiert.  
 
Weitere kommunale Haushaltsrisiken sind der kommunale Investitionsrückstand von  
126 Mrd. Euro sowie das Risiko steigender Zinslasten in Anbetracht der nach wie vor hohen 
kommunalen Kassenkredite von rund 47 Mrd. Euro. Die positiven und zu begrüßenden  
Zahlen zu den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden müssen zudem mit Blick  
darauf gesehen werden, dass es dennoch eine sehr große Zahl von Kommunen in Deutsch-
land gibt, die von einem Haushaltsausgleich nach wie vor sehr weit entfernt sind, sondern 
im Gegenteil in einer desaströsen Finanzsituation stecken.  
 
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A betrugen 2016 insgesamt 0,4 Mrd. Euro. Dies war 
gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig mehr (+ 0,1 Prozent). Über die Grundsteuer B  
nahmen die Gemeinden im Jahr 2016 insgesamt 13,3 Mrd. Euro ein und damit 3,4 Prozent 
mehr als 2015.  
 
Die durch die Gemeinden festgesetzten Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie zur  
Grundsteuer A und B waren – entgegen einigen Presseberichten – weitgehend konstant und 
wurden nur moderat angehoben. Im Jahr 2016 lag der durchschnittliche Hebesatz aller 
Gemeinden in Deutschland für die Gewerbesteuer bei 400 Prozent und damit um  
1 Prozentpunkt höher als im Vorjahr. Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden 
verzeichnen für 2016 Hebesätze von durchschnittlich 452 Prozent.  
 
Bei der Grundsteuer A stieg der Hebesatz im Jahr 2016 gegenüber 2015 um 5 Prozent-
punkte auf durchschnittlich 332 Prozent. Für die nordrhein-westfälischen Kommunen sind 
hier 277 Prozent zu verzeichnen. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B nahm 
gegenüber 2015 bundesweit deutlich um 9 Prozentpunkte zu und lag im Jahr 2015 bei 464 
Prozent. Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden liegen in 2016  
durchschnittlich bei 557 Prozent.  
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Stellungnahme zu den Eckdaten des Kreishaushaltes 2018 

 
Zu den Planungen des Kreises Siegen-Wittgenstein haben die Städte und Gemeinden eine 
abgestimmte Stellungnahme vorgelegt, die nachfolgend abgedruckt ist: 
 
1. Allgemeine Kreisumlage 

 
Mit Blick auf die seit Jahren angespannte finanzielle Situation der kreisangehörigen  
Städte und Gemeinden in unserer Region ist die geplante Senkung des Umlagesatzes für 
die allgemeine Kreisumlage auf 38,50 Prozentpunkte sicherlich ein Schritt in die richtige 
Richtung, bei näherer Betrachtung führt sie jedoch in der Summe gleichwohl nicht zu  
einer Entlastung des kreisangehörigen Raumes. Im Gegenteil, für die Kommunen erhöht 
sich die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Kreis Siegen-Wittgenstein im Vergleich zum 
Vorjahr um annähernd 6,5 Mio. €. 
 
Der Kreis Siegen-Wittgenstein profitiert abermals in erheblichem Maße vom Anstieg der 
Umlagegrundlagen, die in Relation zum Vorjahr um etwa 30,0 Mio. € nach oben gehen, 
und kann somit – trotz beabsichtigter Senkung des Umlagesatzes -  massive Mitnahme-
effekte generieren. Wie auch dem „Eckwertepapier“ zu entnehmen ist, erhöht sich die 
Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Kommunen im Jahre 2018 auf beachtliche 
168,3 Mio. €.  
 
Betrachtet man die Steigerungsraten der Jahre  2017 und 2018 in absoluten Zahlen, so 
werden dem kreisangehörigen Raum in nur zwei Jahren zusätzlich annähernd  
17,7 Mio. € seiner Finanzausstattung entzogen. Die Verbesserungen auf der Ertragsseite 
werden im Ergebnis dafür genutzt, die Finanzausstattung des Kreishaushaltes  
aufzustocken. 
 
Seit Jahren wird  aus den Reihen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gegenüber 
den Verantwortlichen auf Kreisebene reklamiert, wirkungsvolle Konsolidierungs-
anstrengungen zu unternehmen; Konsolidierungsanstrengungen, die auf der Ebene der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden schon längst auf der Tagesordnung stehen. Wenn 
man sich die Zahlen des „Eckwertepapiers“ anschaut und diese um die externen Einfluss-
faktoren, wie zum Beispiel die höheren Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen für 
den Kreis Siegen-Wittgenstein oder auch die zu erwartende Senkung der Landschafts-
verbandsumlage, bereinigt, so muss man konstatieren, dass nach wie vor keine  
entsprechenden Sparbemühungen zu erkennen sind.  
 
Sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachaufwendungen weist das vorliegende  
Zahlenwerk spürbare Steigerungsraten auf. Überlegungen zur Senkung von Personalkosten 
erschließen sich nicht, der Stellenplanentwurf 2018 sieht vielmehr weitere 11,5  
zusätzliche Stellen vor. Auch wenn die zusätzlichen Stellen zum Teil durch entsprechende 
Erträge gegenfinanziert werden können, so dürfte es bei einer konsequenten Aufgaben-
kritik bei der hohen Gesamtstellenzahl der Kreisverwaltung möglich sein, die Schaffung 
zwingend erforderlicher neuer Stellen durch Stellenstreichungen in anderen Bereichen zu  
kompensieren.  
 
Die Mehrzahl der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet befindet sich in der Haushalts-
sicherung und ist deshalb unter anderem gezwungen, Personalentwicklungskonzepte mit 
dem Ziel aufzustellen, Personalkosten einzusparen. Dies trifft natürlich gleichermaßen 
auch auf die Sachaufwendungen zu. Die meisten Kommunen in der Region waren darüber 
hinaus in den vergangenen Jahren gezwungen,  spürbar an der Hebesatzschraube für die 
Realsteuern zu drehen, um die gesetzlichen Vorgaben der Haushaltssicherung überhaupt 
erfüllen zu können.  
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Dies ist immer ein schmerzlicher Schritt, weil dadurch zum einen die finanziellen  
Belastungen für Haushalte und Gewerbe steigen und zum anderen die Wettbewerbs-
situation der heimischen Betriebe und Unternehmen verschlechtert und damit die Region 
insgesamt als Industriestandort geschwächt wird.  
 

Da die an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Kreisumlage den größten  
Aufwandsposten in den Haushalten der Städte und Gemeinden darstellt, kann eine  
Konsolidierung der kommunalen Finanzen nur dann erfolgreich sein, wenn auch auf Kreis-
ebene nach den gleichen Kriterien zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung 
verfahren wird.  
 

In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich auf die Stellungnahme der Bezirks-
regierung Arnsberg zum Kreishaushalt 2017 hin. Danach bewegen sich die finanziellen  
Belastungen für die Kommunen des Kreises Siegen-Wittgenstein sowohl bei der  
allgemeinen Kreisumlage als auch bei der differenzierten Kreisumlage im Vergleich zu den 
Nachbarkreisen des Regierungsbezirkes im oberen Drittel. Vor diesem Hintergrund hat 
die Bezirksregierung den Verantwortlichen auf Kreisebene auch die deutliche Ziel-
vorgabe ins Pflichtenheft geschrieben, die finanzielle Überforderung der Städte und 
Gemeinden zu vermeiden.  
 

Das Gebot der Zurückhaltung gilt natürlich auch und insbesondere für die sogenannten 
freiwilligen Aufwendungen, namentlich im Produktbereich 04 (Kultur), aber auch in  
anderen Bereichen des Kreishaushaltes. Gerade vor dem Hintergrund der angespannten 
finanziellen Situation des kreisangehörigen Raumes ist es besonders bei den „freiwilligen 
Aufwendungen“ unabdingbar, eine kritische Aufgaben- und Ausgabenpolitik an den Tag zu 
legen. 
 

Auch wenn das aktuelle Engagement um die Reduzierung des Zuschussbedarfs für den  
Siegerland-Flughafen derzeit noch nicht greifbar ist und sich demzufolge auch noch nicht 
im Kreishaushalt wieder spiegelt, so begrüßen wir gleichwohl ausdrücklich die  
Bemühungen um die Generierung von zusätzlichen Deckungsbeiträgen Dritter, um den 
Kreishaushalt zu entlasten. 
 

Der verwaltungsseitig aufgestellte Jahresabschluss 2016 des Kreises Siegen-Wittgenstein 
weist – wie auch in den Vorjahren - ein deutlich besseres Ergebnis auf als ursprünglich  
geplant. Um einen mehrjährigen Überblick zu ermöglichen, werden in der nachfolgenden 
Übersicht die jeweiligen Plandaten und tatsächlichen Abschlussergebnisse des Kreishaus-
haltes seit 2009 gegenüber gestellt: 

Jahr Plan-Defizit   tatsächliches Differenz 

    
 

Ergebnis   

  in T€ 
 

in T€ in T€ 

    
 

    

2009 0 
 

-1.457 -1.457 

2010 7.200 
 

-4.207 2.993 

2011 8.237 
 

-1.670 6.567 

2012 6.714 
 

0 6.714 

2013 10.739 
 

-7.977 2.762 

2014 12.314 
 

-7.178 5.136 

2015 8.982 
 

-8.312 670 

2016 6.564 
 

1.576 8.140 

2017 10.047 derzeitige Prognose -8.300 1.747 

    
 

    

Summe 70.797 0 -37.525 33.272 
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Diese Übersicht macht sehr anschaulich deutlich, dass sich die eigentlichen Jahres-
abschlüsse der vergangenen Jahre gegenüber den ursprünglichen Haushaltsprognosen  
regelmäßig deutlich positiver darstellen. Im Vergleichszeitraum von nur neun Jahren  
haben sich die jeweiligen Abschlussergebnisse insgesamt über 33,2 Mio. € besser  
gestaltet, als dies bei der Aufstellung des Kreishaushalts ausgewiesen worden ist.  
 
All die Verbesserungen sind nach unserer Überzeugung nicht etwa auf eine sparsame  
Mittelbewirtschaftung zurückzuführen; es werden vielmehr mit System verschiedenste 
Haushaltsansätze mehr als auskömmlich dotiert bzw. mit mehr als auskömmlichen Risiko-
aufschlägen versehen und auf der Einnahmeseite eine Reihe von zu erwartenden Erträgen 
sehr zurückhaltend veranschlagt. Mit Blick auf die tatsächlichen Jahresabschlüsse der  
letzten Jahre ist es nach unserer Auffassung recht und billig, wenn der kreisangehörige 
Raum angemessen an der positiven Entwicklung partizipiert. Dies gilt insbesondere für 
das Jahr 2016, in dem sogar ein Überschuss von annähernd 1,6 Mio. € und damit eine  
Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Plandaten von über 8,1 Mio. € erzielt 
werden konnte. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang im Übrigen, dass noch im  
Spätsommer des vergangenen Jahres im Zusammenhang mit den Beratungen für den  
Haushalt 2017 in Ihrem Hause ein Defizit von 5,4 Mio. € prognostiziert worden ist.  
 
Mit Blick auf eine angemessene und faire Lastenverteilung zwischen dem Kreis auf der  
einen Seite und den kreisangehörigen Kommunen auf der anderen Seite sollte die  
allgemeine Kreisumlage für 2018 daher mindestens in Höhe des verbesserten Jahres-
abschlusses für das Jahr 2016 reduziert werden; das würde einer weiteren Senkung 
des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um 1,86 Prozentpunkte entsprechen. 
 
2. Differenzierte Kreisumlage 
 
Die geplante spürbare Anhebung der differenzierten Kreisumlage 2018 um 1,61 Prozent-
punkte auf 19,53 Prozentpunkte sehen wir äußerst kritisch. Auch wenn im Zuge des  
gesellschaftlichen Wandels die Aufgaben und damit auch die Ausgaben in wesentlichen 
Bereichen der Jugendhilfe (seit Jahren) zunehmen, so fallen die im „Eckwertepapier“  
ausgewiesenen – zum Teil exorbitanten - Steigerungsraten massiv ins Auge. Auch hier  
werden nach unserer Überzeugung zu Lasten derjenigen Städte und Gemeinden ohne  
eigenes Jugendamt verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich beplant bzw. 
mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und maßgebliche Ertrags-
positionen sehr zurückhaltend veranschlagt.  
 

Bis auf das Jahr 2015 musste der Kreis Siegen-Wittgenstein regelmäßig in den vergangenen 
Jahren im Zuge der Spitzabrechnungen Überschüsse an die Kommunen zurück überweisen; 
Überschüsse, die angesichts der Umlagemechanismen von den Städten und Gemeinden  
ohne eigenes Jugendamt vorfinanziert worden sind. Dieses gilt offensichtlich nach den  
Darstellungen im „Eckwertepapier“ auch mit Blick auf die Spitzabrechnung für das Jahr 
2016, bei der alleine 2,3 Mio. € an die betroffenen Kommunen zu erstatten sind. Wenn 
man dann noch berücksichtigt, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 im Bereich der  
Jugendhilfe ergebniswirksam Rückstellungen in einer Größenordnung von etwa 3,5 Mio. € 
(davon über 2,0 Mio. € für Vorjahre) gebildet worden sind, dann summiert sich das  
Vorfinanzierungsvolumen auf über 5,8 Mio. €. 
 
Nach unserem Dafürhalten machen diese Zahlen mehr als deutlich, dass bei der  
Aufstellung des sogenannten „Jugendamtshaushaltes“ ein Umdenken auf Kreisebene  
erforderlich und mehr denn je eine kommunalfreundlichere Veranschlagungspraxis das 
Gebot der Stunde ist. 
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Mit der Anhebung des Hebesatzes für die differenzierte Kreisumlage auf 19,53  
Prozentpunkte sind wir nicht einverstanden.  
 
Bei unserer Stellungnahme im Zuge der Benehmensherstellung verzichten wir bewusst  
darauf, auf einzelne finanzielle Parameter im „Eckwertepapier“ einzugehen, obwohl die 
ein oder andere Ertrags- bzw. Aufwandsposition durchaus Raum für eine kritische  
Nachfrage bietet. Da in den Zahlentableaus und Erläuterungen der vergangenen Jahren 
jedoch immer wieder die Rede davon ist, dass die notwendige Verringerung und die damit 
einhergehende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zwangsläufig entsprechende  
Kassenkredite nach sich zieht, stellt sich natürlich die Frage, in welcher Höhe und über 
welche Zeiträume der Kreis Siegen-Wittgenstein tatsächlich in der jüngsten  
Vergangenheit Liquiditätskredite aufnehmen musste. 
 
Der Kreis Siegen Wittgenstein hat bekanntermaßen ab dem Jahre 2017 gegen den  
Widerstand der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Zahlungsweise für die  
allgemeine und differenzierte Kreisumlage umgestellt; bislang fielen die Zahlungstermine 
auf die gesetzlichen Steuertermine, nunmehr sind die Überweisungen an den Kreis Siegen-
Wittgenstein monatlich vorzunehmen. Wir weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, 
dass die geänderte Verfahrensweise zu spürbaren zusätzlichen Liquiditätsschwierigkeiten 
für den kreisangehörigen Raum führt und damit auch zusätzliche finanzielle Belastungen 
von den Städten und Gemeinden zu schultern sind. Auch die Änderung der Zahlungs-
termine für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage ist ein weiteres Beispiel für 
das, was sich wie ein roter Faden durch den Kreishaushalt zieht – haushaltsrelevante 
Sachverhalte werden in erster Linie aus dem alleinigen Blickwinkel der Kreisfinanzen  
betrachtet und geregelt, ohne dabei in ausreichendem Maße auch die nach wie vor 
schwierigen finanziellen Rahmenbedingen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im 
Auge zu haben. Aus diesem Grunde wird die Umstellung nach wie vor nicht von uns  
befürwortet. 
 
Sehr geehrter Herr Landrat,  

 
seit Jahren appellieren wir an die Verantwortlichen auf Kreisebene, endlich wirkungsvolle 
Konsolidierungsschritte zu unternehmen und vor allem die – in weiten Bereichen des  
Kreishaushaltes – zu Lasten des kommunalen Raums praktizierte Veranschlagungspraxis zu 
ändern. Eine Analyse der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre, insbesondere auch  
desjenigen für das Jahr 2016, bringt unzweifelhaft zu Tage, dass unser Ansinnen mehr als 
berechtigt ist.  
 
Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Städte und Gemeinden der Region gestalten 
sich nach wie vor äußerst schwierig. Eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen 
Haushalte kann nur gelingen, wenn auch der Kreis Siegen-Wittgenstein seinen Beitrag dazu 
leistet. Nach unserer festen Überzeugung ist in diesem Zusammenhang eine stärkere  
Solidarität des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unabdingbar. Vor 
diesem Hintergrund bitten wir mit allem Nachdruck, den Weg zu einer kommunal-
freundlicheren Veranschlagungspraxis einzuschlagen und unsere Vorschläge zur Gestaltung 
der Hebesätze für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage 2018 umzusetzen. 
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Fazit 
 

Die Ausführung des Haushalts 2017 verläuft bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitest-
gehend planmäßig. Lediglich die Gewerbesteuer bleibt derzeit noch hinter den Erwartun-
gen zurück, was aber voraussichtlich durch andere positive Effekte kompensiert werden 
kann. Die bereits langjährig praktizierte Rückführung investiver Darlehen kann fortgeführt 
werden. Im Bereich der Liquiditätskredite deutet sich jedoch eine Erhöhung gegenüber 
dem Vorjahr an. Endgültige Aussagen können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
getroffen werden. 
 

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2018 befindet sich die Haushaltswirtschaft der  
Gemeinde auf dem durch das Haushaltssicherungskonzept vorgezeichneten Weg. 2022 wird 
darin weiterhin als spätestes Jahr des Haushaltsausgleichs angestrebt. Trotz spürbar  
gestiegener Personalkosten und einer noch vorsichtigeren Veranschlagung der Gewerbe-
steuer kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 weiterhin dargestellt werden. Dabei wird 
das Bestreben den Haushaltsausgleich zu erreichen weiterhin durch die hohen fremd-
bestimmten Aufwendungen, vor allem den Kreisumlagen, erschwert. Positiv wirkt sich hier 
der Entfall der Solidaritätsumlage aus, für welche die Gemeinde Wilnsdorf in Summe  
rd. 1,3 Mio. Euro zahlen musste. 
 

Das geplante Ergebnis des Jahres 2018 stellt abermals einen weiteren Meilenstein auf dem 
Weg hin zu einem ausgeglichenen Haushalt dar. Erneut konnte das beste Ergebnis seit der 
Einführung des NKF geplant werden, zum anderen kann erstmalig ein Fehlbetrag von  
weniger als einer halben Million Euro abgebildet werden.  
 

Die positiven Entwicklungen in den vergangenen und kommenden Jahren dürfen aber  
keinesfalls Anlass dafür sein, die Konsolidierungsbemühungen zu vermindern. Nur durch 
einen ausgeglichen Ergebnis- und Finanzhaushalt kann der Verzehr von Eigenkapital und 
der Weg in die Überschuldung aufgehalten werden. Vielmehr muss langfristig das Ziel der 
sukzessiven Entschuldung ins Auge gefasst werden. 
 

Unausgeglichene Haushalte und damit einhergehende Haushaltssicherungskonzepte haben 
seit dem Jahr 2012 zu Einschnitten für die Wilnsdorfer Bürgerinnen und Bürger geführt. 
Belastungen dürfen aber nicht nur einseitig auf der Ebene der Kommunen abgeladen  
werden. Unterstützung auf dem Weg der Konsolidierung muss verstärkt auch von anderer 
Seite erfolgen. 
 
Die Abschaffung der Solidaritätsumlage ist diesbezüglich ein wichtiger Schritt. Auch die 
Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund der Beteiligung des Bundes 
an den Kosten der Integration zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen hilft bei 
unseren Bemühungen. Dennoch verbleiben, vor allem durch die Kreisumlagen, wesentliche 
fremdbestimmte Belastungen. Erneut plant der Kreis Siegen-Wittgenstein, seine  
Kommunen über die Kreisumlagen gegenüber dem Vorjahr um zusätzliche rd. 21 Mio. Euro 
zu belasten. 
 
Hier muss die Forderung weiter verstärkt werden, dass der Kreis als Bestandteil der  
kommunalen Familie die Konsolidierungsbemühungen der Städte und Gemeinden nicht  
länger durch übermäßig vorsichtige eigene Haushaltsplanungen konterkariert. Vielmehr hat 
er sich selbst, mit der nötigen Ernsthaftigkeit, die gleichen Bemühungen zur Haushalts-
optimierung aufzuerlegen, welche die kreisangehörigen Kommunen seit Jahren  
praktizieren. 
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Daneben bleiben weiterhin der Rat und die Verwaltung in der Pflicht, alle Möglichkeiten zu 
nutzen, die Haushaltssicherungsmaßnahmen konsequent umsetzen und die Haushalte nicht 
nur in der Planung, sondern vor allem auch in der Ausführung so wirtschaftlich wie möglich 
zu gestalten.  
 
Das Ziel, eine auf lange Sicht wirtschaftlich gesunde Gemeinde zu sein, kann nur durch 
einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreicht werden. 
Eine Verringerung der Konsolidierungsbemühungen kann erneut zu erheblichen  
Schwierigkeiten führen und die finanziellen Auswirkungen beim Eintritt von Risiken wie 
einen Anstieg des Zinsniveaus oder einer möglichen Rezession der Konjunktur verstärken. 
 

Der weiterhin anzustrebende und rechtlich erforderliche Haushaltsausgleich ist nicht nur 
lästige formale Pflicht. Tatsächlich ist er die wesentliche Grundvoraussetzung, um die  
Gemeinde Wilnsdorf auch in Zukunft liebens- und lebenswert zu erhalten und die Stärken 
als Wirtschaftsstandort weiter auszubauen. 
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Der nachfolgende Haushaltsplan 2018 gliedert sich wie folgt: 

 

- (Gesamt-)Ergebnisplan ohne Konten – S. 71 

- (Gesamt-)Finanzplan ohne Konten – S. 72 

- (Gesamt-)Ergebnisplan mit Konten – S. 73 - 76 

- (Gesamt-)Finanzplan mit Konten – S. 77 - 80 

- Produktbereichspläne – S. 81 - 126 

- Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne je Produkt – S.127 - 278 

 

Um zu ermitteln, in welcher Höhe Mittel für eine Aufgabe bereitgestellt werden, müssen 

die Ansätze der Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne je Produkt (S. 127 - 278)  

eingesehen werden.  

 

Die Aufsichtsbehörde verlangt daneben, die Werte der vorgenannten Einzelpläne auf der 

Ebene der Produktbereiche (S. 81 - 126) zusammen zu fassen, d. h. die Werte eines  

Kontos eines Produktbereichsplans entsprechen der Summe der Werte der gleichlautenden 

Konten der zu diesem Produktbereich gehörenden Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne. 

Gleiches gilt für die Gesamtpläne (S. 71 - 80). In ihnen werden die Konten ebenfalls zu-

sammengefasst dargestellt. Die Ansätze entsprechen der Summe der Ansätze aller  

Produktbereichspläne und ebenfalls der Summe aller Ansätze mit gleicher Kontierung in 

den Einzelplänen. Um einen möglichst kompakten Überblick über den Haushalt zu  

gewährleisten, werden zusätzlich die Gesamtpläne ohne Konten abgebildet. (S. 71 und 72). 

 

Selbst wenn eine Kontenbezeichnung im Einzelfall fraglich erscheinen sollte, gehören alle 

unter einer Kontierung angegebenen Ansätze sachlich zu einem durch das Land in  

Musterplänen vorgegebenen Bereich. 

 

Aufgrund der oben dargestellten Systematik der Aggregation sachlich gleicher Konten auf 

den höheren Ebenen der Produktbereiche bzw. der Gesamtpläne kann die Bezeichnung 

eines Kontos in der Regel nicht produktspezifisch vergeben werden. Der Haushaltsplan 

2018 enthält daher weiterhin umfangreiche Erläuterungen zu den Ansätzen. Die  

Beschreibungen zu den einzelnen Konten finden sich jeweils am Ende der Einzelergebnis- 

und Einzelfinanzpläne je Produkt.  

 

Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an: 

 

Daniel Denkert, Kämmerer  

Tel. 0 27 39 / 8 02 – 1 25,  

E-Mail: d.denkert@wilnsdorf.de 
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Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
 
 

 
Verpflichtungsermächtigungen im 

Haushaltsplan 
des Jahres 2018 

Voraussichtlich fällige Auszahlungen 

2018 
 

TEUR 

2019 
 

TEUR 

2020 
 

TEUR 

2021 
 

TEUR 

2022 
 

TEUR 
1 2 3 4 5 6 

 
 
Gemeindestraßen 
 
Straßenbau Vorm Brand 
 
Straßenbau Am Bösenberg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

50 
 

90 
 

171 

 
 

  

Summe  311    
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Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Bilanzposten nach 

§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO
31.12.2015 31.12.2016 

1) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

1.1 - Allgemeine Rücklage 52.865.048,59 51.224.857,32 49.703.215,24 48.819.281 48.358.583 47.805.874 47.944.435

1.2 - Ausgleichsrücklage 1.107.378,31 0,00 0,00 0 0 0 0

1.3 - Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.747.569,58 -1.521.642,08 -883.934 -460.698 -552.709 138.561 -30.454

Eigenkapital insgesamt 51.224.857,32 49.703.215,24 48.819.281 48.358.583 47.805.874 47.944.435 47.913.981

nachrichtlich:

Inanspruchnahme der 

Allgemeinen Rücklage in % 3,10% 2,97% 1,78% 0,94% 1,14% -0,29% 0,06%

25 % der allgemeinen Rücklage

(§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW) 13.216.262,15 12.806.214,33 12.425.803,81 12.204.820 12.089.646 11.951.469 11.986.109

5 % der allgemeinen Rücklage

(§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) 2.643.252,43 2.561.242,87 2.485.160,76 2.440.964 2.417.929 2.390.294 2.397.222

1)
 Vorläufiger Wert, da die Jahresrechnung bisher nicht abschließend fertiggestellt und festgestellt wurde.

Bei den Ansätzen der Jahre 2017 bis 2021 handelt es sich um Planfehlbedarfe der jeweiligen Jahre.

Wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt,  – Verringerung der allgemeinen Rücklage –, ist 

dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW eine Übersicht über die Entwicklung des 
Eigenkapitals beizufügen.
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